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Liebe Leserin, lieber Leser

Neulich hat mich ein Zitat zum Schmunzeln gebracht: «Genie ist 1% 
Inspiration und 99% Transpiration.» Es stammt von Thomas Alva Edi-
son, der mit der elektrischen Glühbirne und anderen genialen Erfin-
dungen die Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts verändert hat. 
Ich musste bei diesen Worten an die Verselbständigung und Neuorga-
nisation unserer Geschäftsstelle per 1. Oktober 2015 denken. 

Klar, die Zusammenführung aller Leistungen unserer Sektion unter  
einem Dach ist kein Geniestreich, wenn man sie an den revolutio-
nären Erfindungen des Herrn Edison misst. Aber eine hervorragen-
de Idee war es allemal, wie wir ein Jahr nach dem Start der neuen 
Geschäftsstelle bilanzieren dürfen. Und hier kommt die Transpiration 
ins Spiel. Denn dass der Wechsel in die neue Organisation und in die  
neue technische Umgebung so gut gelungen ist, ist vor allem dem 
beherzten Einsatz des neu formierten Geschäftsstellen-Teams zu ver-
danken. Beachten Sie dazu den Text auf Seite 2 dieses Jahresbe-
richts.

Auch die Neuorganisation des Zentralverbands, die von unserer Seite 
angeregt und mitgestaltet wurde, zeigt positive Wirkung. Sie hat die 
Grundlage für eine effizientere Zusammenarbeit innerhalb des Ver-
bands und für mehr Stosskraft nach aussen geschaffen. Es weht ein 
frischer Wind. Einen Eindruck davon vermitteln Ihnen die Ausführun-
gen auf Seite 14. 

Besondere Erwähnung verdienen an dieser Stelle schliesslich auch 
unsere Fachzeitschrift TREX und das Kurswesen. Diese beiden An- 
gebote kommen nicht nur bei unseren Verbandsmitgliedern, son- 
dern weit darüber hinaus sehr gut an. Sie tragen einmal mehr mass- 
geblich zum positiven Geschäftsergebnis unserer Sektion bei.

Sie sehen, es bewegt sich etwas. Umso mehr freue ich mich, Sie am 
2. Dezember 2016 im Zunfthaus zum Rüden in Zürich zahlreich zur 
Generalversammlung unserer Sektion zu begrüssen.

Beat Strasser
Präsident TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich

EDITORIAL
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NEUE GESCHÄFTSSTELLE

NEUE GESCHÄFTSSTELLE –  
MIT SCHWUNG IN DIE ZUKUNFT

DIE VORBEREITUNGSPHASE
Unsere Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe des Zürcher Hauptbahn-
hofs und des neu entstehenden Stadtteils Europaallee konnten wir be-
reits einen Monat vor dem offiziellen Start übernehmen. Diese Zeit galt 
es zu nutzen, um die Möblierung und die IT-Umgebung aufzubauen. So 
war in der letzten Septemberwoche termingerecht alles bereit für den 
Umzug der Mitarbeitenden und der physischen Unterlagen sowie die 
Übernahme der elektronischen Daten und das Einrichten der Online- 
und Telefonverbindungen.

DER STARTSCHUSS
Die minutiöse Vorbereitung und der Sondereinsatz des Teams hatten 
sich gelohnt. Am ersten offiziellen Arbeitstag, dem 1. Oktober 2015, 
war die neue Geschäftsstelle operativ tätig, als wäre nichts gewesen. 
Ein besonderes Ereignis gab es dennoch: Der Vorstand überraschte 
die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle zum Auftakt mit einem Cham-
pagnerfrühstück. 

FAHRT AUFNEHMEN
Das moderne Arbeitsumfeld hat von Anfang an Freude gemacht. Die 
Abläufe haben sich rasch eingespielt, die neuen Arbeitsmittel hatte das 
Team bald im Griff und schon nach kurzer Zeit fühlten sich an der Frei-
schützgasse 3 alle wie zu Hause. Als besonders erfreulicher Punkt 
stellte sich die neue Software für die Mitgliederverwaltung heraus. Klei-
nere Mängel in der Startphase waren rasch ausgemerzt und die erhoffte 
Effizienzsteigerung bei der täglichen Arbeit wurde schon sehr bald Re-
alität. Die Intensität der Startphase und ein gewisses Gefühl von Jung-
unternehmertum in der neuen Konstellation stärkten auch den Team-
geist. 

DAS KURSSEKRETARIAT ZIEHT EIN
Am 4. Januar 2016 wurde auch das Kurssekretariat zum Teil der Ge-
schäftsstelle. Auf diesen Termin stiess Barbara Lötscher definitiv zum 
Team an der Freischützgasse 3. Ihre langjährige Erfahrung als Leiterin 
des Kurssekretariats war allerdings schon in der Vorbereitungsphase 
intensiv zum Tragen gekommen. Denn die Vorarbeiten für die Integra-
tion des Kurswesens in die Geschäftsstelle und die entsprechende Er-
gänzung der Software mit dem Modul Kursverwaltung waren an-
spruchsvolle Aufgaben, die den Beteiligten grossen Einsatz abgefordert 
haben.

START GELUNGEN
Mit dem Geschäftsjahr 2015/2016 ging auf den 30. September 2016 
auch das erste Jahr der neuen Geschäftsstelle zu Ende. Die Bilanz ist 
durchwegs positiv. Das Team hat sich eingelebt und eingespielt, die 
Abläufe funktionieren, es konnten schon viele Projekte erfolgreich ab-
geschlossen werden und erste Synergieeffekte der Neuorganisation 
sind bereits spürbar.                                                                             n

 

Vielfältige Aufgaben, 
produktives Zusammen-
spiel. Mit der neuen 
Geschäftsstelle sind die 
bewährten Team-Mit-
glieder räumlich und 
organisatorisch näher 
zusammengerückt. 

Im Uhrzeigersinn:
Ulrich Fink, Geschäfts-
führer, Patricia Beckford, 
Leitung Sekretariat,
Andrea Vogel, Chef-
redaktorin TREX,
Barbara Lötscher, 
Leitung Kurssekretariat
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WICHTIGE ENTWICKLUNGEN 
IM GESCHÄFTSJAHR 2015/2016

MITGLIEDERBESTAND NIMMT NOCHMALS ZU
Die Mitgliedschaft bei TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich gewinnt weiter an Attraktivität. Nach-
dem wir schon im Vorjahr eine starke Zunahme verzeichnen konnten, stieg die Mitgliederzahl im 
Geschäftsjahr 2015/2016 nochmals an. Sie erreichte per 30. September 2016 den Höchststand 
von 745 Mitgliedern. Den 27 Austritten stehen 34 Neuaufnahmen von Firmen-, Einzel- und  
Passivmitgliedern gegenüber. Die Mehrheit der Austritte erfolgte aus Altersgründen oder infolge 
Geschäftsaufgabe. Ein Mitglied musste ausgeschlossen werden, da kein Firmenvertreter mehr 
vorhanden war. Insgesamt fünf Einzelmitglieder haben sich selbständig gemacht. Sie sind ent-
weder mit ihrer neuen Firma Mitglied geworden oder haben als Firmenvertreter zu einem bishe-
rigen Mitglied gewechselt.  

6

MITGLIEDERBESTAND PER 30.9.2016

 Firmen Zweign. 2. FIV Einzel Passiv Gönner Total

Bestand 1.10.2015 534 13 18  18 48 7 738  

Aufnahmen 14 0 1 18 0 1 34

Übertritte in andere Kat. 2 0 0 –3 1 0 0

Austritte –13 0 –3 –7 –4 0 –27

Bestand 30.9.2016 537 13 16 126 45 8 745

MITGLIEDERENTWICKLUNG 2005–2016 
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MITGLIEDERWERBUNG ALS DAUERAUFGABE
Die Geschäftsstelle lädt Branchenteilnehmer gezielt zur Mitgliedschaft im Verband ein. Namentlich 
die Absolventen der Berufsprüfung zum Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis sowie der 
höheren Fachprüfung zum diplomierten Treuhandexperten werden nach erfolgreichem Prüfungs-
abschluss kontaktiert und mit einem kleinen Geschenk zum Beitritt motiviert. Die Schulklassen der 
Vorbereitungskurse für die Berufsprüfung bei der STS Schweizerische Treuhänder Schule AG wur-
den im Geschäftsjahr 2015/2016 vor Ort persönlich über die Vorzüge einer Mitgliedschaft orien-
tiert. Auch bei den neugegründeten Treuhandfirmen im Sektionsgebiet machen wir auf uns auf-
merksam. Hier fehlt es in vielen Fällen aber (noch) an den notwendigen Voraussetzungen für eine 
Mitgliedschaft.
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MITGLIEDERSTRUKTUR NACH AUSBILDUNGEN
Im Vergleich über mehrere Jahre ist zu erkennen, dass immer mehr Mitglieder unserer Sektion eine 
Ausbildung im angestammten Treuhandbereich nachweisen können. Die folgende Grafi k zeigt den 
Stand per 30. September 2016 und die Veränderung gegenüber dem Stand per 30. September 
2013 (Prozentzahl in Klammern). Wie sich zeigt, hat die Anzahl Mitglieder mit einer Ausbildung 
zum dipl. Treuhandexperten in den letzten drei Jahren von 21% auf 26% zugenommen. Dem-
gegenüber ist der Anteil der Mitglieder mit Fachausweis Treuhänder von 29% auf 26% zurück-
gegangen. Ein leichter Anstieg zeigt sich auch bei den Abschlüssen als dipl. Wirtschaftsprüfer 
(von 8% auf 9%) sowie als dipl. Steuerexperte (von 3% auf 4%). Die Anteile der übrigen Aus-
bildungsrichtungen sind in etwa gleich geblieben. Damit haben über 50% unserer Mitglieder eine 
Ausbildung im Treuhandbereich, sei es als Inhaber eines Fachausweises Treuhand oder eines 
Diploms als Treuhandexperte. 

Dipl. Treuhandexperte

Dipl. Steuerexperte

Dipl. Wirtschaftsprüfer

Dipl. Experte in Rechnungs-
legung und Controlling

Fachhochschule FH

 Höhere Fachschule HF

Hochschule

Fachausweis Finanz-
 und Rechnungswesen

Fachausweis Treuhänder

Diverse

In Klammern: Zahlen per 30. September 2013

26% (21%)

4% (3%)

9% (8%)

8% (11%)

8% (8%)

26% (29%)

11% (11%)

1% (1%)

2% (2%)
5% (6%)

Neu sind im Geschäftsjahr 
2015/2016 USB-Daten-
speicher-Sticks sowie das 
Dreier-Set Farbmarkier-
stifte hinzugekommen. 

ERFA-GRUPPEN WERDEN GESCHÄTZT
Die Teilnahme an den Veranstaltungen der ERFA-Gruppen «Treuhand» und «Steuern» steht allen 
Mitgliedern der Sektion Zürich offen. Die beiden Gruppen treffen sich regelmässig zur Wissensver-
mittlung und zum Gedankenaustausch. Darüber hinaus wird auch das gesellschaftliche Zusam-
mensein im Anschluss an den Fachteil geschätzt. 

WERBUNG MIT PRAKTISCHEM NUTZEN VERKNÜPFEN
Unsere Give-aways sind beliebte Werbemittel, weil sie einen hohen praktischen Nutzen bieten. Der 
grosse Renner sind und bleiben die grossformatigen Tragtaschen, die für den Transport von Ordnern 
und umfangreichen Dossiers konzipiert sind. Rund 60000 Exemplare haben unsere Sektion und 
ihre Mitglieder bisher in Umlauf gebracht. Alle Give-aways können auf der Geschäftsstelle bezogen 
werden.
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AUSTAUSCH MIT DEN STEUERÄMTERN
Der regelmässige Gedankenaustausch mit den Führungsgremien der 
kantonalen Steuerämter Aargau, Schwyz und Zürich wurde auch in die-
sem Jahr fortgesetzt. Die Behördenvertreter nahmen die Gelegenheit 
wahr, um über die anstehenden Neuerungen bei der Abwicklung der 
Steuereinschätzungen zu informieren. Die Delegationen unseres Vor-
stands wiederum konnten Anliegen aus dem Kreis der Mitglieder ein-
bringen. Einmal mehr haben die Steuerämter zum Ausdruck gebracht, 
dass sie die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern unserer Sektion sehr 
schätzen. Mit ihrer mehrheitlich qualitativ hochstehenden Arbeit tragen 
sie dazu bei, dass die Veranlagungsprozesse speditiv und korrekt durch-
geführt werden können.  

WWW.TREUHANDSUISSE-ZH.CH 
Rechtzeitig zur Mitgliederversammlung konnte Ende November 2015 die 
neue Website von TREUHAND|SUISSE aufgeschaltet werden. Sie stärkt 
den Verbandsauftritt nach aussen mit einem einheitlichen Grundlayout 
für den Zentralverband und alle 12 Sektionen. Die Struktur und die Inhal-
te kann jede Sektion selber ihren Bedürfnissen anpassen. Gewisse An-
fangsschwierigkeiten waren rasch überwunden. Mit dem bedienerfreund-
lichen CMS (Content Management System) können die Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle die Website unserer Sektion weitestgehend selber 
administrieren.
Zusammen mit der Website konnten wir das Rundschreiben im neuen  
Design sowie einen separaten Kurs-Newsletter versenden. Das neue 
Newsletter-Tool ermöglicht es, Informationen für die Mitglieder in optisch 
klarer Aufmachung und bei Bedarf auch kurzfristig aufzubereiten. 

BUDGETVORGABEN ERREICHT
Unter dem Strich liegt das Jahresergebnis 2015/2016 im Budget. In ein-
zelnen Bereichen sind zusätzliche Ausgaben zu verzeichnen. Sie stehen 
vor allem im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neuen Ge-
schäftsstelle sowie der anschliessenden Überführung des Kurssekretari-
ats in die Geschäftsstelle. Einen erfreulichen Beitrag zum Gesamtergeb-
nis liefern einmal mehr das Kurswesen und die Fachzeitschrift TREX. Die 
detaillierte Jahresrechnung 2015/2016 und das Budget 2016/2017 mit 
den Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und zu den Abweichungen 
der Erfolgsrechnung zum Budget liegen wie gewohnt der Einladung zur 
diesjährigen Generalversammlung bei.                                                  n

Grosszügig und klar.  
Die Website der Sektion 
Zürich kommt frisch daher 
und gewährleistet einen 
strukturierten Zugriff 
auf Informationen und 
Dienstleistungen.



VERANSTALTUNGEN

ANREGENDE AKTIVITÄTEN

«THE ART OF TRANSFORMATION – 
BLICKPUNKT06» AM 30. MAI 2016
Der Name unserer Veranstaltungsreihe war diesmal Programm: Hannes 
Schmid präsentierte den Mitgliedern unserer Sektion und ihren Gästen 
Blickpunkte der besonderen Art. Der Referent fesselte seine 200 Zuhörer 
mit Geschichten und Bildern aus seinem bewegten Leben. Aufgewach-
sen im Toggenburg, machte sich Hannes Schmid auf den Weg in die Welt 
hinaus. Immer wieder durchlief er Transformationsprozesse und verän-
derte seinen Blickwinkel. Er arbeitete als Elektriker in Südafrika, lebte 
eine Zeitlang bei Kannibalen im Dschungel, nahm später als Fotograf 
berühmte Rockstars ins Visier und machte sich als Modefotograf rund 
um die Welt einen Namen. Nach dem Referat bot sich den Teilnehmen-
den die Gelegenheit, sich beim Apéro riche auszutauschen und den 
Abend entspannt ausklingen zu lassen.                                                                       n

GENERALVERSAMMLUNG AM 4. DEZEMBER 2015
Die Generalversammlung unserer Sektion fand im Dezember 2015 im Sorell Hotel  
Zürichberg mit Blick auf das Zürcher Häusermeer und den See statt. Zahlreiche Mitglie-
der und Gäste waren mit dabei. Die Vorstandsmitglieder sowie der Präsident Beat Stras-
ser wurden einstimmig und mit grossem Applaus wiedergewählt. Insgesamt 18 Delegier-
te stellten sich für die Mitgliederversammlung am 18./19. November 2016 in St. Gallen 
zur Verfügung. Auch sie wurden einstimmig gewählt. Der Apéro und das hervorragende 
Abendessen liessen Raum für Kennenlernen, Wiedertreffen und Gespräche. Gekrönt 
wurde der Abend vom Auftritt des Liedermachers und Komödianten Fredy Schär, der 
den Anwesenden unter dem Motto «Schärzhafti Lieder, härzhafti Witz» die Lachtränen in 
die Augen trieb.

BERUFSMESSE – WERTVOLLE INFORMATIONEN ZUM TREUHANDBERUF 
Alljährlich sind die Verbände TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich, EXPERTsuisse Sektion 
Zürich und SVIT Sektion Zürich unter der Federführung der OKGT (Organisation Kauf-
männische Grundbildung Treuhand/Immobilien) gemeinsam mit einem attraktiven Mes-
sestand an der Berufsmesse vertreten – so auch vom 17. bis 21. November 2015. Die 
jungen Besucher erhielten wertvolle Informationen über die Anforderungen für den Treu-
handberuf, zum Bildungsweg sowie zum Arbeitsalltag des Treuhänders. Der Vorstand 
bedankt sich herzlich für den Einsatz derjenigen Mitglieder und ihrer Lernenden, die auch 
dieses Jahr den Stand betreut haben.               
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Herrliches Panorama 
und Spitzbubenlieder. 
Der Rahmen der GV vom 
4. Dezember 2015 bot 
etwas Besonderes.



BRANCHENENTWICKLUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG

WEITERBILDUNG WIRD 
ERNST GENOMMEN

KONTROLLE DER WEITERBILDUNGSVERPFLICHTUNG
Die Kontrolle der Weiterbildungsverpflichtung für die Periode 2013 bis 
2015 konnte im Sommer 2016 abgeschlossen werden. Es lässt sich 
feststellen, dass die meisten Mitglieder sich an den Dreijahresrhyth-
mus der Kontrollen gewöhnt haben und ihre Angaben rechtzeitig liefern.  
Das Resultat der Kontrolle stellt den Mitgliedern der Sektion ein sehr  
gutes Zeugnis aus: Die Erfüllungsquote aller Mitglieder beträgt 95,3%.  
4,2% der Mitglieder wurden verwarnt, 0,5% gebüsst. Dieser Wert ist mit 
Abstand das beste Ergebnis aller 12 Sektionen. Der gesamtschweizeri-
sche Durchschnitt liegt bei 87,3%. Herzliche Gratulation und ein grosses 
Dankeschön an alle Mitglieder, welche die Weiterbildungsverpflichtung 
ernst nehmen. 
Im Hinblick auf die nächste Kontrollperiode empfehlen wir eine frühzeitige 
Planung der persönlichen Weiterbildung. Die absolvierten Weiterbildungen 
können fortlaufend und einfach online im Member-Bereich auf unserer 
Website erfasst werden. Diese Online-Kontrolle hat für das einzelne Mit-
glied den Vorteil, dass jederzeit ersichtlich ist, wie weit die Weiterbildungs-
verpflichtung bereits erfüllt ist. 

SCHLICHTUNGSKOMMISSION
Die Schlichtungskommission befasste sich im Geschäftsjahr 2015/2016 
mit total sechs Fällen. Sie betrafen einerseits Überprüfungen von Hono-
rarforderungen von Mitgliedern, andererseits Beschwerden im Zusam-
menhang mit rückbehaltenen Akten nach der Mandatskündigung. Die 
Schlichtungskommission hat entsprechende Empfehlungen an die Be-
schwerdeführer sowie die Mitglieder ausgestellt.
Aufgrund der Empfehlungen der Arbeitsgruppe Branchenentwicklung 
und Qualitätssicherung des Zentralverbands wird die Abgrenzung zwi- 
schen Beschwerden, welche durch die Schlichtungskommission, und sol-
chen, die von der Standeskommission behandelt werden sollen, neu ins 
Reglement der Schlichtungskommission aufgenommen.                         n                                                            
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3,7% 0,9%

95,4%

Erfüllt (104)
Verwarnung (4)
Busse (1)

Einzelmitglieder (109)*

4,3% 0,4%

95,3%

Erfüllt (510)
Verwarnung (23)
Busse (2)

Firmenvertreter (535)*

* exkl. Austritte / nicht 
beurteilbar usw.



STEUERBERATUNG IM MEDIENSCHAUFENSTER
Bereits zum zweiten Mal konnten im Februar und März 2016 zwei 
Viererteams aus Mitgliedern unserer Sektion das vielbeachtete Steuertele-
fon des «Tages-Anzeigers» bestreiten. Neben gängigen Fragen haben die 
Anrufer unsere Steuerprofi s am Telefon auch mit exotischeren Anliegen 
herausgefordert. Für die Redaktion schuf dies ideale Voraussetzungen, 
um am Folgetag jeweils Berichte zu realisieren, die nicht nur informativ, 
sondern auch kurzweilig zu lesen waren. Der Vorstand bedankt sich bei 
den acht Mitgliedern, die als Vertreter unserer Sektion im «Tages-Anzei-
ger» ihre Fachkompetenz unter Beweis gestellt haben. 

KOMPETENZ UND QUALITÄTSVERSTÄNDNIS 
SICHTBAR MACHEN
Im ersten Quartal 2016 ist unsere Medienpräsenz wieder deutlich ange-
stiegen. Seit Jahren nutzt unsere Sektion die Steuersaison, um mit re-
daktionellen Berichten präsent zu sein. Im Vordergrund stand diesmal die 
Begrenzung des Fahrtkostenabzugs. Aber auch Klassiker wie «Tipps fürs 
Ausfüllen der Steuererklärung» oder «Neuerungen im Überblick» fehlten 
nicht. In den Zeitungsredaktionen quer durch unser Sektionsgebiet hat es 
sich herumgesprochen, dass TREUHAND|SUISSE nicht nur als Gütesie-
gel Beachtung verdient, sondern auch als Quelle für zuverlässige Fach-
informationen. Zu den Titeln, die unsere Steuerberichte aufgenommen 
haben, gehören neben lokalen Blättern viele aufl agenstarke Regional-
medien wie «Aargauer Zeitung», «Landbote», «Schaffhauser Nachrichten», 
«Südostschweiz», «Zürcher Oberländer», «Zürcher Unterländer» oder 
«Zuger Woche». Bitte beachten Sie dazu auch den Medienspiegel unter 
www.treuhandsuisse-zh.ch. 

IM AUSTAUSCH MIT DEM ZÜRCHER UND AARGAUER GEWERBE
Mittlerweile bestreitet unsere Sektion bis zu sechs Mal im Jahr die Ratge-
berrubrik der «Zürcher Wirtschaft». Dies gibt uns die Gelegenheit, relevante 
Themen und die damit verbundene Kompetenz unserer Verbandsmitglie-
der ins Zentrum zu rücken. Als Verband der KMU-Treuhänder werden wir 
die Partnerschaft mit der Monatszeitung des Zürcher Gewerbeverbands 
weiterhin pfl egen. Zudem stellen wir einen Teil der dort publizierten Berich-
te jeweils der «Aargauer Wirtschaft» zur Verfügung.  

PARTNERSCHAFT MIT DER «HANDELSZEITUNG»
Die «Handelszeitung» bleibt weiterhin eine wichtige Medienplattform für 
uns: vor allem mit Fachbeiträgen im zwei Mal jährlich erscheinenden 
«Special Wirtschaftsprüfung» sowie im November 2015 erstmals mit 
einem Fachbeitrag im «Special Vorsorge». Auch diese Berichte sind im 
Medienspiegel auf der Website zu fi nden.

PUBLIC RELATIONS  

KONSTANTE REDAKTIONELLE
MEDIENARBEIT 

Zwei Teams von 
TREUHAND|SUISSE- 
Mitgliedern gewähr-
leisten kompetente 
Beratung am traditio-
nellen Steuertelefon 
des «Tages-Anzeigers».
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STEUERTELEFON

Haben Sie Fragen zur 
Steuererklärung?

Steuerexperten von TREUHAND SUISSE beantworten 
den Leserinnen und Lesern des Tages-Anzeiger 
telefonisch Fragen rund um die Steuererklärung. 
Schriftliche Anfragen und E-Mails können nicht 
beantwortet werden. Eine Auswahl der Antworten 
finden Sie am nächsten Tag im Tages-Anzeiger.

Dienstag, 22. März 2016 mit 
Steuerexperten von TREUHAND SUISSE
Telefon 044 248 50 00
10.00 bis 13.00 Uhr 
14.00 bis 16.00 Uhr

TREUHAND SUISSE ist der Berufsverband von Treuhänderinnen 
und Treuhändern, die auf die Beratung von KMU und Privatpersonen 
spezialisiert sind. www.treuhandsuisse-zh.ch

Hans Schoch
dipl. Experte in Rechnungs-
legung und Controlling 
STT Schoch Treuhand Team AG, 
Zürich

Michelle Birri
LL.M. International Taxation, 
ehemalige Steuerkommissärin
belle tax gmbh, Wallisellen

Nicole von Reding-Voigt
dipl. Treuhandexpertin, 
Treuhänderin mit Fachausweis
VTB Voigt Treuhand & Beratungs AG, 
Zürich

Monika Peter
Treuhänderin mit Fachausweis, 
ehemalige Steuerkommissärin
Monika Peter Treuhand, Horgen

DIENSTAG, 
22. MÄRZ

AB 10 UHR
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Marisa Eggli

Meine 18-jährige Tochter hat im 
letzten Jahr die 3. Sekundarklasse 
auf einer Privatschule absolviert. Sie 
wohnt noch zu Hause. Kann ich die 
Schulkosten abziehen?
Nein, das geht nicht. Ausbildungskosten 
können bis zum Abschluss der ersten 
Ausbildung nicht abgezogen werden.

Ich bin 30 Jahre alt und habe ein 
zweites Studium begonnen. Ich 
erhalte Stipendien und arbeite 
Teilzeit. Muss ich die Stipendien auf 
der Steuererklärung deklarieren?
Stipendien müssen versteuert werden, 
falls sie zusammen mit den übrigen Ein-
künften die notwendigen Lebenshal-
tungskosten übersteigen.

Muss ich das Mietzinskautionskonto 
auf der Steuererklärung angeben? 
Ich kann über dieses Geld ja nicht 
frei verfügen.
 Ja, Sie müssen dieses Konto in Ihrer 
Steuererklärung aufführen. Es gehört zu 
Ihrem Vermögen. Sobald Sie ausziehen, 
fliesst das Geld wieder zu Ihnen zurück.

Ich habe 10 000 Franken in einem 
Fonds angelegt. Nun ist er nur noch 
9000 Franken wert. Trotzdem habe 
ich einen Zinsertrag. Muss ich  
diesen als Einkommen angeben?
 Ja. Auch wenn Sie mit dem Fonds im 
letzten Jahr Geld verloren haben, müs-
sen Sie den Ertrag weiterhin als Einkom-
men deklarieren.

Ich habe 300 000 Franken meines 
Vermögens in Aktien angelegt und 
100 000 Franken auf einem Konto. 
Kann ich die Kosten für die  
Vermögensverwaltung für den 
Gesamtbetrag abziehen? 
Nein. Der Abzug beträgt drei Promille 
des Werts von fremdverwalteten Wert-
schriften. In Ihrem Fall wären das drei 
Promille des Werts des Aktiendepots 
von 300 000 Franken, also 900 Fran-
ken. Diesen Betrag können Sie abziehen. 

Meine Frau malt intensiv seit ihrer 
Pensionierung. Erst war das ein 
Hobby, inzwischen verkauft sie 
jedoch regelmässig Bilder, stellt sie 
aus, betreibt eine Internetsite.  
Muss sie die Verkäufe nun als  
Einkommen deklarieren?
 Ja. Jedes Erwerbseinkommen ist grund-
sätzlich steuerbar. Das gilt also auch für 
den Erlös aus dem Verkauf der Bilder 
 Ihrer Frau. Im Gegenzug kann sie die 
Auslagen, die mit ihrer Malerei zusam-
menhängen, vom Erlös abziehen. Also 
zum Beispiel Kosten für einen Apéro an 
der Vernissage oder für einen Flyer.

Ich zahle meinem Gottemeitli  
seit einigen Jahren Geld auf ein 
separates Konto ein. Nun ist sie 
volljährig, und ich möchte ihr den 
Betrag schenken. Muss sie nun 
Schenkungssteuer zahlen?
Schenkungen an ein Patenkind unterlie-
gen der Schenkungssteuer. Es gilt jedoch 
ein Freibetrag von 15 000 Franken.

Ich besitze ein Haus und habe im 
letzten Jahr zum ersten Mal einen  
vollautomatischen Rasenmäher 
gekauft. Kann ich diesen von den 
Steuern abziehen?
Grundsätzlich kann man die Kosten 
nicht abziehen, wenn man etwas zum 
ersten Mal kauft. Handelt es sich jedoch 
um den Ersatz eines kaputten Rasenmä-
hers, so können Sie die Kosten abziehen. 
Aber nur in der Höhe eines gleichwerti-
gen Ersatzes. Da der vollautomatische 
Rasenmäher teurer und hochwertiger 
sein dürfte, kann nur ein Teil der Kosten 
in Abzug gebracht werden.

Im letzten Jahr habe ich mein Auto 
für 100 000 Franken verkauft.  

Ohne mein Wissen ist es in den 
vergangenen Jahren zu einem  
wertvollen Oldtimer geworden. 
Muss ich die Einkunft versteuern?
Nein. Hierbei handelt es sich um einen 
steuerfreien Kapitalgewinn. Es kann je-
doch sein, dass das kantonale Steueramt 
auf Sie zukommt und Nachsteuern für 
den in den letzten Jahren nicht dekla-
rierten Oldtimer verlangt. 

Ich besitze seit kurzem eine  
Wohnung in Südfrankreich. Diese 
nutze ich selbst, wohne aber in 
Zürich. Wie muss ich sie versteuern?
Grundsätzlich muss Grundbesitz im je-
weiligen Land versteuert werden. Ihre 
neue Wohnung müssen Sie in Ihrer 
Schweizer Steuererklärung trotzdem de-
klarieren. Ihr Besitz in Frankreich wird 
in der Schweiz aber nicht versteuert, 
sondern wird lediglich im Steuersatz 
 berücksichtigt. Ebenfalls muss für die 
Wohnung in Frankreich ein angemesse-
ner Eigenmietwert deklariert werden. 

Ich habe ein Haus in Deutschland 
geerbt, auf dem eine Hypothek 
liegt. Nun habe ich es für  
200 000 Franken renoviert. Kann 
ich den Unterhalt von den Steuern  
abziehen?
 Ja. Sie können die Kosten für die Reno-
vation in der Steuererklärung als Liegen-
schaftsunterhaltskosten abziehen. Aller-
dings sind nur jene Kosten abzugsfähig, 
die der Erhaltung der bisherigen Werte 
dienen. Dabei muss die Liegenschaft in 
ihrer Gestaltung unverändert bleiben.

Mir gehört eine Eigentumswohnung. 
Jetzt habe ich im letzten Jahr den  
alten Spannteppich in allen vier 
Zimmern durch einen Steinboden 
ersetzt. Darf ich den neuen Boden 
als Unterhaltskosten abziehen?
Das Zürcher Steueramt hat diesbezüg-
lich genaue Vorschriften erarbeitet. Hät-
ten Sie den Teppich durch einen gleich-
wertigen Teppich ersetzt, hätten Sie die 
Kosten ganz abziehen dürfen. Beim Er-
satz durch einen Steinboden können in 
der Regel zwei Drittel der angefallenen 
Kosten abgezogen werden.

Ich besitze eine kleine Wohnung in 
Miami, die ich als Ferienwohnung 
vermiete. Muss ich die Miete  
deklarieren?
 Ja, die Miete für die Ferienwohnung 
müssen Sie als Einkommen angeben. Al-
lerdings verringert sich dadurch auch 
der Eigenmietwert.

Die grauen Wintertage setzen mir 
sehr zu. Deshalb fahre ich häufig 
aus dem Nebelloch an die Sonne. 
Darf ich die Fahrtkosten als  
Gesundheitskosten abziehen?
Nein, das sind reine Lebenshaltungskos-
ten. Diese kann man nicht abziehen. Sie 
sind für Ihre Steuererklärung – etwas 
hart gesagt – in etwa so relevant wie die 
Topfpflanze, die Sie sich kaufen.

Ich lebe allein in einer grösseren 
Wohnung und beschäftige deshalb 
eine Putzhilfe. Kann ich diese  
Ausgaben abziehen?
Nein. Beim Lohn einer Putzfrau handelt 
es sich um Lebenshaltungskosten.

Vor zwei Jahren bin ich in die  
Kirchenpflege gewählt worden. Nun 
bin ich in der Kommission für die 
Rechnungsprüfung und bekomme 
Sitzungsgelder. Darf ich diese von 
den Steuern abziehen?
Diese Gelder müssen als Einkommen de-
klariert werden. Auf der Gegenseite kön-
nen Sie den Abzug für nebenamtliche 
Behördenmitglieder geltend machen. 
Wenn der Gesamtbetrag der steuerba-
ren Entschädigungen 8000 Franken 
nicht übersteigt, kann der Gesamtbetrag 
abgezogen werden. Wenn die Entschädi-
gung höher ist, können Sie 8000 Fran-
ken zuzüglich 20  Prozent auf dem 
8000 Franken übersteigenden Betrag 
abziehen. Der Abzug beträgt aber maxi-
mal 12 000 Franken.

Meine Frau ist schwer erkrankt. Sie 
muss einmal in der Woche zur 
Therapie ins Spital. Wir besitzen 
kein Auto, weshalb sie jeweils mit 
dem Taxi zu diesem Termin fahren 
muss. Können wir die Fahrtkosten 
abziehen?

Nein. Das geht leider nicht. Die Fahrt-
kosten ins Spital zählen in der Regel 
nicht zu den Krankheitskosten. Abzugs-
fähig wären sie nur, falls Sie nachweisen 
können, dass die Benützung der öffent-
lichen Verkehrsmittel unzumutbar ist.

Ich lebe mit meinem Partner und 
meinen Kindern zusammen. Wir 
sind nicht verheiratet und werden 
auch einzeln besteuert. Wer kann 
nun die Abzüge für die Kinder 
geltend machen?
Das kantonale Steueramt hat für diese 
Frage neu ein aufschlussreiches Merk-
blatt zusammengestellt. Sie lässt sich 
nämlich nicht so einfach beantworten 
und hängt von verschiedenen Faktoren 
ab wie dem Sorgerecht, der Obhut, dem 
gemeinsame Haushalt. Das Merkblatt 
über die Gewährung von Sozialabzügen 
und die Anwendung der Steuertarife bei 
Familien führt durch die wichtigsten 
Fragen und gibt Antworten, wie man 
diese Abzüge am besten macht. Diese 
Anleitung findet man auf der Internet-
site des Zürcher Steueramts.

Ich musste mir für 5000 Franken 
einen Stiftzahn machen lassen, bin 
dafür aber nicht speziell versichert. 
Darf ich die Rechnung abziehen?
 Ja. Den Betrag, den Sie selbst bezahlt ha-
ben, können Sie grundsätzlich als Krank-
heitskosten abziehen. Allerdings müs-
sen Sie dabei einen Selbstbehalt von 
fünf Prozent Ihres Nettoeinkommens 
berücksichtigen.

Im letzten Jahr habe ich versucht, 
meinen Heuschnupfen mit einer 
homöopathischen Kur loszuwerden. 
Darf ich diese Kosten von den  
Steuern abziehen?
Das geht, falls Ihnen ein Arzt die Kur ver-
schrieben hat. Ansonsten können Sie 
 alternative Medizin nicht als Krankheits-
kosten geltend machen. Falls Sie die Be-
handlung auf Geheiss eines Arztes ge-
macht haben, können Sie die Kosten 
auch abziehen, wenn Ihre Krankenkasse 
diese nicht übernimmt. Von den selbst 
getragenen Kosten müssen Sie aller-
dings, wie bei sämtlichen Krankheits-
kosten, einen Selbstbehalt von fünf Pro-
zent Ihres Nettoeinkommens abziehen.

Ich musste mir im letzten Jahr zwei 
Hörgeräte kaufen. Darf ich sie von 
den Steuern abziehen? 
 Ja. Sie gelten als Krankheitskosten. Falls 
die IV einen Teil des Betrags übernimmt, 
dürfen Sie denjenigen Teil angeben, den 
Sie selbst bezahlt haben. Auch bei die-
sen Krankheitskosten gilt: Sie dürfen 

diese nur abzüglich eines Selbstbehalts 
von fünf Prozent Ihres Nettoeinkom-
mens angeben.

Ich bin 72 Jahre alt und arbeite 
einen Tag in der Woche karitativ. 
Meine Arbeitszeit beträgt gegen acht 
Stunden. Nun muss mir die  
Organisation, für die ich tätig bin, 
dafür einen winzigen Lohn zahlen. 
Muss ich diesen versteuern?
 Ja, auch wenn diese Einkunft sehr klein 
ist, gehört sie auf die Steuererklärung. 
Dort muss sie als Nebenerwerb aufge-
führt werden.

Ich bin geschieden, zahle Alimente 
für mein minderjähriges Kind. Bis 
anhin machte meine Ex-Frau den 
Kinderabzug. Nun sitzt sie aber im 
Gefängnis, mein Kind ist im Heim. 
Darf ich nun den Kinderabzug 
machen?
Nein. Ihre Ex-Frau wird im Gefängnis 
eine Steuererklärung ausfüllen müssen. 
Dabei wird sie die erhaltenen Kinderali-
mente als Einkommen versteuern. Der 
Elternteil, der die Alimente als Einkom-
men versteuert, darf den Kinderabzug  
geltend machen.

Mein Bekannter hat seit kurzem 
eine Pflegerin aus Ostdeutschland 
angestellt. Sie betreut ihn rund um 
die Uhr. Dazu gehört sowohl Pflege 
als auch das Führen des Haushalts. 
Darf er ihren Lohn nun von den 
Steuern abziehen?
Ihr Bekannter wird einen Teil des ausbe-
zahlten Lohnes als Pflegekosten abzie-
hen können. Allerdings nicht den gan-
zen, da die Pflegerin bei ihm auch als 
Haushaltshilfe arbeitet. Am besten ver-
sucht man, den Pflegeaufwand zu be-
rechnen und zieht diesen in der Steuer-
erklärung ab. Die Kosten für die Füh-
rung eines Haushaltes sind grundsätz-
lich aber Lebenshaltungskosten und 
deshalb nicht abzugsfähig. Personen, 
die jedoch mehr als eine Stunde Pflege 
pro Tag benötigen, können behinde-
rungsbedingte Kosten geltend machen. 
Von den gesamten Kosten müssen Sie 
die Krankenkassenvergütungen, allfäl-
lige Hilflosenentschädigungen und wei-
tere Vergütungen durch Dritte abzählen. 
Den Betrag, der übrig bleibt, können Sie 
von Ihrem Einkommen abziehen.

Ich habe im Lotto 12 000 Franken 
gewonnen mit Abzug der  
Verrechnungssteuer. Wie muss ich 
diesen Gewinn deklarieren?
Der Lottogewinn muss im Wertschriften-
verzeichnis und in der Kolonne der ver-
rechnungssteuerpflichtigen Erträge auf-
geführt werden. Dann erhalten Sie die 
Verrechnungssteuer zurück. Zudem 
können Sie fünf Prozent des Gewinns bis 
maximal 5000 Franken als Einsatzkos-
ten zum Abzug bringen.

«Darf ich den Teppich abziehen?»
Beim TA-Steuertelefon dominierte gestern vor allem eine Frage: «Was kann ich alles abziehen?» 
Vier Steuerexperten gaben Antworten – und haben während des Tages gegen 200 Leserinnen und Leser beraten.

A. Heide. M. Largey. Ch. Beringer. A. Schmitt.

TA-Steuertelefon

Die Leitungen des TA-Steuertelefons waren 
gestern fünf Stunden lang fast durchgehend 
besetzt. Vier Steuerexperten des Berufs-
verbands Treuhand Suisse beantworteten 
während dieser Zeit die Fragen der und 
-Leser: Andreas Schmitt (Schmitt Treuhand, 
Zürich), Marc Largey (Largey Treuhand AG, 
Illnau), Adrian Heide (AHL Treuhand GmbH, 
Winterthur) und Christian Beringer (CBC 
Treuhand AG, Winterthur). Schriftliche Fragen 
und E-Mails zur Steuer erklärung können 
nicht beantwortet werden. Wer das Steuer-
telefon gestern verpasst hat, bekommt 
am 22. März eine weitere Chance. Unter 
der Nummer 044 248 50 00 werden erneut 
vier Steuerexperten von Treuhand Suisse 
die Fragen entgegennehmen. Die Antworten, 
die im TA veröffentlicht werden, wurden 
durch Marcel Egloff, Mitarbeiter des kanto-
nalen Steueramts, gegengelesen und allen-
falls präzisiert. (TA)

Zweite Chance am 22. März
Nächstes TA-Steuertelefon

Hobby, inzwischen verkauft sie 
jedoch regelmässig Bilder, stellt sie 
aus, betreibt eine Internetsite. 
Muss sie die Verkäufe nun als 
Einkommen deklarieren?
 Ja. Jedes Erwerbseinkommen ist grund-
sätzlich steuerbar. Das gilt also auch für 
den Erlös aus dem Verkauf der Bilder 
Ihrer Frau. Im Gegenzug kann sie die 
Auslagen, die mit ihrer Malerei zusam-
menhängen, vom Erlös abziehen. Also 
zum Beispiel Kosten für einen Apéro an 
der Vernissage oder für einen Flyer.

Ich zahle meinem Gottemeitli 
seit einigen Jahren Geld auf ein 
separates Konto ein. Nun ist sie 
volljährig, und ich möchte ihr den 
Betrag schenken. Muss sie nun
Schenkungssteuer zahlen?
Schenkungen an ein Patenkind unterlie-
gen der Schenkungssteuer. Es gilt jedoch 
ein Freibetrag von 15 000 Franken.

Ich besitze ein Haus und habe im 
letzten Jahr zum ersten Mal einen 
vollautomatischen Rasenmäher 
gekauft. Kann ich diesen von den 
Steuern abziehen?
Grundsätzlich kann man die Kosten 
nicht abziehen, wenn man etwas zum 
ersten Mal kauft. Handelt es sich jedoch 
um den Ersatz eines kaputten Rasenmä-
hers, so können Sie die Kosten abziehen. 
Aber nur in der Höhe eines gleichwerti-
gen Ersatzes. Da der vollautomatische 
Rasenmäher teurer und hochwertiger 
sein dürfte, kann nur ein Teil der Kosten 
in Abzug gebracht werden.

Im letzten Jahr habe ich mein Auto 
für 100 000 Franken verkauft. 

Wohnung in Frankreich ein angemesse-
ner Eigenmietwert deklariert werden. 

Ich habe ein Haus in Deutschland 
geerbt, auf dem eine Hypothek
liegt. Nun habe ich es für 
200 000 Franken renoviert. Kann 
ich den Unterhalt von den Steuern 
abziehen?
 Ja. Sie können die Kosten für die Reno-
vation in der Steuererklärung als Liegen-
schaftsunterhaltskosten abziehen. Aller-
dings sind nur jene Kosten abzugsfähig, 
die der Erhaltung der bisherigen Werte 
dienen. Dabei muss die Liegenschaft in 
ihrer Gestaltung unverändert bleiben.

Mir gehört eine Eigentumswohnung. 
Jetzt habe ich im letzten Jahr den 
alten Spannteppich in allen vier 
Zimmern durch einen Steinboden 
ersetzt. Darf ich den neuen Boden 
als Unterhaltskosten abziehen?
Das Zürcher Steueramt hat diesbezüg-
lich genaue Vorschriften erarbeitet. Hät-
ten Sie den Teppich durch einen gleich-
wertigen Teppich ersetzt, hätten Sie die 
Kosten ganz abziehen dürfen. Beim Er-
satz durch einen Steinboden können in 
der Regel zwei Drittel der angefallenen 
Kosten abgezogen werden.

Ausgaben abziehen?
Nein. Beim Lohn einer Putzfrau handelt 
es sich um Lebenshaltungskosten.

Vor zwei Jahren bin ich in die 
Kirchenpflege gewählt worden. Nun 
bin ich in der Kommission für die 
Rechnungsprüfung und bekomme 
Sitzungsgelder. Darf ich diese von 
den Steuern abziehen?
Diese Gelder müssen als Einkommen de-
klariert werden. Auf der Gegenseite kön-
nen Sie den Abzug für nebenamtliche 
Behördenmitglieder geltend machen. 
Wenn der Gesamtbetrag der steuerba-
ren Entschädigungen 8000 Franken 
nicht übersteigt, kann der Gesamtbetrag 
abgezogen werden. Wenn die Entschädi-
gung höher ist, können Sie 8000 Fran-
ken zuzüglich 20  Prozent auf dem 
8000 Franken übersteigenden Betrag 
abziehen. Der Abzug beträgt aber maxi-
mal 12 000 Franken.

Meine Frau ist schwer erkrankt. Sie 
muss einmal in der Woche zur 
Therapie ins Spital. Wir besitzen 
kein Auto, weshalb sie jeweils mit 
dem Taxi zu diesem Termin fahren 
muss. Können wir die Fahrtkosten 
abziehen?

Fragen und gibt Antworten, wie man 
diese Abzüge am besten macht. Diese 
Anleitung findet man auf der Internet
site des Zürcher Steueramts.

Ich musste mir für 5000
einen Stiftzahn machen lassen, bin 
dafür aber nicht speziell versichert. 
Darf ich die Rechnung abziehen?
 Ja. Den Betrag, den Sie selbst bezahlt ha
ben, können Sie grundsätzlich als Krank
heitskosten abziehen. Allerdings müs
sen Sie dabei einen Selbstbehalt von 
fünf Prozent Ihres Nettoeinkommens 
berücksichtigen.

Im letzten Jahr habe ich versucht, 
meinen Heuschnupfen mit einer 
homöopathischen Kur loszuwerden. 
Darf ich diese Kosten von den 
Steuern abziehen?
Das geht, falls Ihnen ein Arzt die Kur ver
schrieben hat. Ansonsten können Sie 
alternative Medizin nicht als Krankheits
kosten geltend machen. Falls Sie die Be
handlung auf Geheiss eines Arztes ge
macht haben, können Sie die Kosten 
auch abziehen, wenn Ihre Krankenkasse 
diese nicht übernimmt. Von den selbst 
getragenen Kosten müssen Sie aller
dings, wie bei sämtlichen Krankheits
kosten, einen Selbstbehalt von fünf Pro
zent Ihres Nettoeinkommens abziehen.

Ich musste mir im letzten Jahr zwei 
Hörgeräte kaufen. Darf ich sie von 
den Steuern abziehen? 
 Ja. Sie gelten als Krankheitskosten. Falls 
die IV einen Teil des Betrags übernimmt, 
dürfen Sie denjenigen Teil angeben, den 
Sie selbst bezahlt haben. Auch bei die
sen Krankheitskosten gilt: Sie dürfen A. Heide. M. Largey. Ch. Beringer. A. Schmitt.
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Ruedi Baumann

Ich habe mich Ende Februar mit 62 
frühpensionieren lassen. Darf ich 
die 6768 Franken für die dritte 
Säule nochmals einzahlen?
Das dürfen Sie für dieses Jahr machen, 
und zwar den vollen Betrag. Sie müssen 
allerdings den gesamten Betrag vor Ih-
rer Pensionierung einbezahlt haben. Im 
nächsten Jahr, wenn Sie nicht mehr ar-
beiten, können Sie dagegen nichts mehr 
einzahlen. Es sei denn, Sie würden 
einen Nebenverdienst annehmen. Dann 
dürfen Sie 20 Prozent Ihres Einkom-
mens in die Säule 3a einzahlen.

Ich bin dieses Jahr 65, werde im Juli 
pensioniert und habe immer in die 
dritte Säule einbezahlt. Nun habe 
ich einen interessanten Nebenjob in 
Aussicht. Darf ich weiter in die 
dritte Säule einbezahlen?
 Ja, Sie dürfen aber maximal ein Konto 
weiter bestehen lassen. Die anderen 
Konti müssen mit 65 aufgelöst werden. 
Auch hier gilt: Sie können 20 Prozent ih-
res Verdiensts einzahlen. Sie dürfen das 
bis zum Alter von 70 Jahren tun, bei 
Frauen gelten 69 Jahre.

Ich bin Rentner und Besitzer eines 
Hauses, das voll abbezahlt ist. Nun 
müsste ich mit meiner bescheidenen 
Rente einen Eigenmietwert von 
26 000 Franken versteuern. Das 
kann ich mir kaum leisten.
Sie dürfen einen Einschlag auf dem Ei-
genmietwert im Härtefall geltend ma-
chen, wenn ihr Eigenmietwert höher ist 
als ein Drittel der Einkünfte, welche Ih-
nen und den Personen in Ihrem Haus-
halt zur Deckung des Lebensunterhalts 
zur Verfügung stehen. Als zweite Bedin-
gung darf Ihr Vermögen, ohne Berück-
sichtigung Ihres Hauses und der darauf 
lastenden Hypothek, nicht mehr als 
600 000 Franken betragen. 

Ich bin berufstätig und habe zwei 
Hunde. Für diese muss ich eine 
Hundesitterin anstellen, der ich 
AHV-Beiträge bezahle. Ich bin der 
Meinung, dass ich Lohn und AHV-
Beiträge bei mir abziehen kann.
Das können Sie leider nicht. Ihre Ausga-
ben gelten als private Lebenshaltungs-
kosten, wie zum Beispiel der Lohn für 
eine Putzfrau.

Ich bin Deutscher, habe meine 
Schriften seit kurzem in Zürich  
und bin hier quellenbesteuert. Nun 
habe ich im Lotto 2000 Franken  
gewonnen, von denen mir gleich 
700 Franken Verrechnungssteuern 
abgezogen wurden. Was nun?
Da haben Sie Glück gehabt, dass Sie 
nicht mehr gewonnen haben. Lottoge-
winne bis 2500 Franken müssen Sie 
nicht deklarieren. Die Verrechnungs-
steuern erhalten Sie nicht automatisch 
zurück, da müssen Sie einen Antrag 
beim Steueramt der Gemeinde stellen.

Ich habe im Lotto 900 Franken 
gewonnen. Ich habe gehört, das  
sei neuerdings steuerfrei?
Ab Steuerperiode 2014 sind bei der di-
rekten Bundessteuer und ab Steuerperi-
ode 2015 bei der Zürcher Staatssteuer 
Lotteriegewinne bis 1000 Franken tat-
sächlich steuerfrei. Das merken Sie auch 
daran, dass Ihnen die Verrechnungs-
steuer nicht mehr abgezogen wird.

Ich wohne in meiner 
 Eigentumswohnung in Zürich und 
habe ein Haus im Tessin geerbt. Wo 
und wie muss ich das versteuern?
Sie müssen Ihr Tessiner Haus in der Zür-
cher Steuererklärung aufführen. Diese 
wird hier nur zur Bestimmung des Steu-
ersatzes berücksichtigt. Dem Kanton 
Tessin schicken Sie eine Kopie der Zür-
cher Steuererklärung, die Tessiner Lie-
genschaft versteuern Sie dann im Tessin. 

Ich habe ein Auto geleast.  
Darf ich die Schulden abziehen?
Nein. Sie müssen das Auto nicht dekla-
rieren. Sie können jedoch auch keine 
Leasingkosten abziehen.

Kann ich die Kosten für eine 
 In-vitro-Fertilisation – immerhin 
rund 5500 Franken – abziehen?
Abzüge für künstliche Befruchtungen  
waren lange umstritten, weil die Steu-
erämter der Meinung waren, Kinderlo-
sigkeit sei keine Krankheit. Das Zürcher 
Obergericht hat aber entschieden, dass 
bei entsprechender medizinischer Indi-
kation die IVF-Behandlung eine legale 
ärztliche Behandlung zur Überwindung 
der Kinderlosigkeit ist, weshalb die Kos-
ten als Krankheitskosten anzuerkennen 
sind. Auch hier gilt: Abziehen dürfen Sie 
nur die Gesundheitskosten, welche Sie 
selber getragen haben und die fünf Pro-
zent des Reineinkommens übersteigen.  

Ich wohne beim Flughafen, habe  
für 18 000 Franken meine Fenster 
saniert und dafür vom Flughafen 
13 000 Franken erhalten. Wie sieht 
das steuerlich aus? 
Die gute Nachricht: Die Subventionen, 
die Sie vom Flughafen erhalten haben, 
müssen Sie nicht als Einkommen dekla-
rieren. Andererseits können Sie bloss 
die Differenz, also 5000 Franken, als 
Unterhaltskosten abziehen.

Ich bin 62, finde nach meiner  
Entlassung keinen Job mehr und 
habe mit dem Guthaben meiner 
Pensionskasse, das auf einem 
 Freizügigkeitskonto lagerte, bei 
einer Versicherung eine Leibrente  
gekauft, da ich das Geld nicht selber 
verwalten möchte.
Sie sind wegen einer Lücke im Vorsorge-
system in einer nicht sehr guten Situa-
tion – wie immer mehr Personen in Ih-
rem Alter. Von Freizügigkeitskonten 
können keine Renten bezahlt werden. 
Wenn Sie das Geld vom Freizügigkeits-
konto beziehen, müssen Sie es versteu-
ern, bevor Sie sich bei einer Leibrente 

einkaufen. Die Leibrente fällt erst noch 
tiefer aus, als es die Rente ihrer Pensi-
onskasse gewesen wäre. Ein Vorteil ist 
immerhin, dass Leibrenten, im Gegen-
satz zu AHV- oder Pensionskassenren-
ten, nur zu 40 Prozent versteuert wer-
den. Der Rückkaufswert von rückkaufs-
fähigen Leibrentenversicherungen un-
terliegt auch nach Beginn des Renten-
laufs der Vermögenssteuer.

Ich lebe und arbeite in Zürich, 
meine Ehefrau in Deutschland.
In der Steuererklärung des Ehemanns 
sind die Einkünfte und die Vermögen 
beider Ehegatten zu deklarieren. Die 
Einkünfte und das Vermögen der Ehe-
frau werden nur steuersatzbestimmend 
berücksichtigt. Der Steuerkommissär 
wird eine solche Aufteilung vornehmen. 

Ich mache für meinen Vater die 
Steuererklärung. Er ist nun im 
Pflegeheim voll pflegebedürftig 
(Besa-Stufe 7). Kann ich die Kosten 
von 120 000 Franken abziehen?
Personen, die mehr als eine Stunde 
Pflege benötigen, können behinde-
rungsbedingte Kosten geltend machen. 
Von den Pflegeheimkosten müssen Sie 
die Krankenkassenvergütungen, all-
fällige Hilflosenentschädigungen, wei-
tere Leistungen durch Dritte und die 
pauschalen Lebenshaltungskosten ab-
zählen. Monatlich betragen diese 
2000 Franken, also 24 000 Franken pro 
Jahr. Den Betrag, der übrig bleibt, kön-
nen Sie von Ihrem Einkommen abzie-
hen. Ab Besa-Stufe  4 besteht mehr als 
60 Minuten Pflegeaufwand pro Tag. 

Ich bin Lehrer und arbeite  
sehr oft zu Hause, weil ich in  
der Schule kein geeignetes 
 Arbeitszimmer habe. Kann ich 
dieses  Arbeitszimmer abziehen?
 Ja, aber nur, wenn Sie nachweisen kön-
nen, dass Sie wirklich kein Arbeits- oder 
Klassenzimmer an der Schule haben 
und wenn Sie das Arbeitszimmer zu 
Hause regelmässig für einen wesentli-
chen Teil Ihrer beruflichen Arbeit brau-

chen. Die Formel lautet dann so: Jahres-
miete Ihrer Wohnung geteilt durch die 
Anzahl Zimmer plus 1. Bei einer Vierzim-
merwohnung für 25 000 können Sie also 
5000 Franken abziehen.

Ich musste mir ein Hörgerät für fast 
5000 Franken anschaffen. Kann ich 
dieses abziehen?
 Ja, Sie können dies bei den Krankheits-
kosten geltend machen, allerdings nur 
den Betrag, den die Krankenkasse nicht 
übernimmt. Zudem können Sie nur den 
Betrag abziehen, der fünf Prozent des 
Nettoeinkommens übersteigt. 

Ich bin in den Anbau meines Hauses 
gezogen und habe das Haus meiner 
Tochter vermietet. Wie geht das nun 
mit dem Eigenmietwert?
Für die Bestimmung des Eigenmietwerts 
Ihres Hausteils wird der Eigenmietwert 
der Gesamtliegenschaft heruntergebro-
chen. Massgebend dabei ist in der Regel 
die Zimmeranzahl. Den Mietzins, den Ih-
nen Ihre Tochter bezahlt, müssen Sie als 
Liegenschaftenertrag versteuern.

Ich habe eine Wohnung in einer 
Wohnbaugenossenschaft gefunden: 
Dort musste ich für 6000 Franken 
einen Genossenschaftsanteil kaufen. 
Ich finde in der Steuererklärung 
kein Feld, um diesen anzugeben.  
Tragen Sie diese 6000 Franken einfach 
im Wertschriftenverzeichnis ein. Wenn 
Sie nächstes Jahr auch Zins dafür erhal-
ten, müssen Sie den auch versteuern.

Ich habe auf meinem Haus eine 
Fotovoltaikanlage eingebaut und 
sämtliche Kosten abziehen können. 
Nun habe ich von Swissgrid sogar 
noch 8000 Franken erhalten. Muss 
ich die versteuern?
Sie haben mit diesen 8000 Franken eine 
Einmalvergütung von Swissgrid erhal-
ten. Diesen Betrag müssen Sie deshalb 
in der Steuererklärung, nebst Ihrem Ei-
genmietwert, als zusätzlichen Liegen-
schaftenertrag deklarieren. 

Ich habe mich mit 58 pensionieren 
lassen und meine Pensionskasse auf 
zwei Freizügigkeitskonti parkiert. 
Wie löse ich diese auf?
Da Sie sich mit 58 pensionieren liessen, 
haben Sie Ihren Altersrücktritt erklärt. 
In diesem Zeitpunkt werden sämtliche 
Altersleistungen fällig. Es ist demnach 
nicht möglich, die Pensionskassengel-
der auf ein oder zwei Freizügigkeitskonti 
zu verschieben. 

Ich habe Geologie studiert, wohne 
in Zürich und doktoriere nun an der 
ETH Lausanne. Kann ich meine 
Kosten abziehen?
Die Kosten, die während eines Doktorats 
anfallen, sind nur dann abzugsfähig, 
wenn das Doktorat einen Zusammen-
hang mit Ihrer ausgeübten beruflichen 
Tätigkeit aufweist.

Die Banken zahlen immer weniger 
Zins und verlangen mehr Gebühren. 
Darf ich diese abziehen?
Kontospesen können Sie nicht abziehen 
– ebenso wenig wie die Kosten für Kauf 
und Verkauf von Wertschriften. Abzie-
hen können Sie dagegen Depotgebühren 
sowie die Kosten für Verwaltung und 
Verwahrung durch Dritte. Unsere Emp-
fehlung: Häufig lohnt sich ein pauscha-
ler Abzug von drei Promille des Steuer-
werts der fremdverwalteten Wertschrif-
ten. Wenn Sie Aktien im Wert von 
100 000 Franken haben, können Sie 
pauschal und ohne Beleg 300 Franken 
abziehen.

Ich habe meine betagte Mutter  
in Italien mit 7000 Franken 
 unterstützt – bar mit einer 
 Handquittung über meine Schwes-
ter. Wie kann ich das abziehen?
Wohl gar nicht. Unser Tipp, und der gilt 
auch für Schweizer Verwandte: Über-
weisen Sie die Beiträge künftig via Post 
oder Bank direkt auf das Konto Ihrer 
Mutter und lassen Sie sich die Unterstüt-
zungsbedürftigkeit Ihrer Mutter durch 
die Gemeinde belegen. Bei der Staats-
steuer können Sie Unterstützungsbei-
träge von 2700 Franken angeben, bei 
der Bundessteuer 6500.

Ich hatte 2005 vergessen, ein paar 
Aktien anzugeben, dann kam die  
Bequemlichkeit und nun das 
schlechte Gewissen. Was empfehlen 
Sie mir?
Reichen Sie bei der Dienstabteilung Spe-
zialdienste des Zürcher Steueramtes 
eine Selbstanzeige ein mit allen Belegen 
bis zehn Jahre zurück! Die erste Selbst-
anzeige ist straflos. Natürlich müssen Sie 
sämtliche Steuern, die Sie in den letzten 
Jahren «gespart» haben, nachzahlen – es 
fallen aber keine Strafsteuern an.

Wegen privater Turbulenzen  
musste ich eine 10-Jahres-Hypothek 
vorzeitig auflösen und in eine neue 
umwandeln. Kann ich die Auflö-
sungskosten abziehen?
 Ja, im Kanton Zürich können Sie das – 
unter der Rubrik «Schuldzinsen».

Ich arbeite als Techniker und  
besuche eine Fachhochschule für 
Ingenieure. Kann ich die  
Weiterbildungskosten und meinen 
neuen Laptop abziehen?
Sie können Gebühren, Bücher und Reise-
spesen abziehen. Da Laptops auch privat 
genutzt werden und die Privatnutzung 
oft sehr ausgiebig ist, kann nur ein Teil 
der Kosten in Abzug gebracht werden. 
Üblicherweise werden maximal 50 Pro-
zent der Kosten akzeptiert.

TA-Steuertelefon

«Dann kam das schlechte Gewissen»
Die häufigste Frage beim TA-Steuertelefon war auch gestern: «Was kann ich abziehen?» Junge sorgen sich  
um ihre Ausbildung, die Älteren um die Finanzierung des Eigenheims und ihr Leben als Pensionierte. 

Monika Peter. N. von Reding-Voigt. Michelle Birri. Hans Schoch.

Die Leitungen des zweiten und letzten 
TA-Steuertelefons waren gestern fünf Stun-
den lang fast durchgehend besetzt. Vier 
Steuerexperten des Berufsverbands Treu-
hand Suisse beantworteten während dieser 
Zeit die Fragen der TA-Leser: Monika Peter 
(Monika Peter Treuhand, Horgen), Nicole von 
Reding-Voigt (VTB Voigt Treuhand & Bera-
tungs AG, Zürich), Michelle Birri (LL.M. 
International belle tax gmbh, Wallisellen) und 
Hans Schoch (STT Schoch Treuhand Team 
AG, Zürich). Die veröffentlichten Antworten 
wurden durch Marcel Egloff und Thomas 
Schenkel vom kantonalen Steueramt  
gegengelesen und allenfalls präzisiert. (rba)

Die Experten
Fünf Stunden am TA-Telefon

AZB 
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Ein Unternehmen  
für all Ihre Ansprüche.
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Welche Fragen stellen 
sich einem 
Jungunternehmen?
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EIN GUTER START – ENTSCHEIDEND FÜR DIE ZUKUNFT 
Die Zahl der Unternehmensgründungen widerspiegelt die 
 Dynamik einer Wirtschaftsregion. Jungunternehmen sind inno-
vativ und schaffen Arbeitsplätze. Im Aargau werden Start-ups 
schon seit längerem gezielt unterstützt. Dies unter anderem 
durch die Dienstleistungen der Standortförderung. Mit Erfolg? 
Die Statistiken zu den Firmengründungen im Aargau zeigen 
einen positiven Trend.

AGV-Parolen
Der Vorstand des Aargauischen Ge-
werbeverbands (AGV) hat folgende 
Parolen für die eidgenössischen Ab-
stimmungsvorlagen vom 25. Sep-
tember 2016 gefasst:

Eidgenössische Vorlagen
Volksinitiative «Für eine nachhalti-
ge und ressourceneffiziente Wirt-
schaft (Grüne Wirtschaft)» 

NEIN

 ➤ Seite 18 und 19

Volksinitiative «AHVplus: für eine 
starke AHV»
 NEIN

 ➤ Seite 20 und 21

BUDGET 2017: 
Forderungen der Wirt-
schaftsverbände

 ➤ Seite 16

Lehrabschluss
Die Branchen feiern ihren 
Nachwuchs.

 ➤ Seite 27–32
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Die Zahl der Unternehmensgründungen widerspiegelt die 
Dynamik einer Wirtschaftsregion. Jungunternehmen sind inno-
vativ und schaffen Arbeitsplätze. Im Aargau werden Start-ups 
schon seit längerem gezielt unterstützt. Dies unter anderem 
durch die Dienstleistungen der Standortförderung. Mit Erfolg? 
Die Statistiken zu den Firmengründungen im Aargau zeigen 
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Es lohnt sich, das Gebührenmonster im Auge zu behalten. Illustration: Peter Wanner
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IndieserAusgabeGebühren wachsen
weiterhin ins Uferlose
Ein Jahr nachderAbstimmung
«Ja zu fairenGebühren»:Manche
Gemeinden sackennachwie vor
unerklärlich hoheGebührenein.
DieGemeindeHausenmuss nun
gemässUrteil des Baurekurs-
gerichtes zurückbuchstabieren.

Vor gut einem Jahr hat das Zür
cher Stimmvolk der von KGV und
HEV lancierten Initiative «Ja zu fai
ren Gebühren» eine Abfuhr erteilt.
Gemeinden und Kanton beteuer
ten, sie würden Gebühren kosten
deckend erheben und auf keinen
Fall mit überhöhten Abgaben ih
ren steuerfinanzierten Haushalt
quersubventionieren.

AchtmalhöhereGebühren
Doch es zeigt sich auch nach dem
Abstimmungskampf, dass die Initi
anten mit dieser Warnung richtig
lagen. Jüngstes Beispiel liefert die
Gemeinde Hausen am Albis. Der
Gemeinderat gab sich im Juli 2013

eine neue Gebührenverordnung.
Die Baugebühren stiegen damit um
rund das Achtfache des früheren
Ansatzes.
Ein Architekt zog den Fall ans Bau
rekursgericht. Nun zeigt sich: Der
Gemeinderat hätte laut Gemeinde
ordnung das Gebührenreglement

gar nicht in Eigenregie ändern dür
fen. Ermuss nun die Gebühr für den
Bau zweier Einfamilienhäuser nach
kantonalen Grundsätzen festlegen.
Und er muss die neue Verordnung
von der Gemeindeversammlung ab
segnen lassen.Mehr zumThema auf
Seite 7. (gme) ■
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Fundiert.
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UP|DATE MIT WEITER STEIGENDER AUFLAGE
Als Kommunikationsmittel für das Marketing unserer Mitglieder wurde 
der drei Mal jährlich erscheinende Newsletter auch im abgelaufenen 
Geschäftsjahr geschätzt. Obwohl viele Mitglieder die digitale Form des 
Newsletters nutzen, ist die Nachfrage für die gedruckte Version nochmals 
leicht angestiegen. Sie bewegt sich auf dem Niveau von etwas mehr als 
24 000 Exemplaren pro Ausgabe. 

AKTUALISIERTES VERBANDSPORTRÄT
Nach dem Umzug der Geschäftsstelle liegt seit Frühjahr 2016 eine aktua-
lisierte Version unseres Verbandsporträts WIN|WIN vor. Unter dem Titel
«Der Qualität verpfl ichtet» bringt es in kompakter Form die Tätigkeit 
unseres Verbands und die strengen Anforderungskriterien für eine Mit-
gliedschaft auf den Punkt. Das Verbandsporträt steht auf der Website als 
PDF-Datei zur Verfügung oder kann in gedruckter Form bei der Geschäfts-
stelle bestellt werden.                                                                                  n

Ansprechend und kompakt: 
die wichtigsten Informationen 
zum Verband, zu seinen Tätig-
keiten und den strengen Richt-
linien, welche die Mitglied-
schaft im Markt zum Güte-
siegel für Treuhandqualität 
machen. 

Haben Sie Fragen zu den in dieser Ausgabe  behan del ten 

Themen oder anderen Treuhand belangen?  

Wenden Sie sich damit an Ihren TREUHAND | SUISSE- 

Partner.

TREUHAND SUISSE www.treuhandsuisse.ch 

Schweizerischer Treuhänderverband

Herausgeber: TREUHAND | SUISSE, Schweizerischer 

 Treuhänderverband  Sektionen  Zentral schweiz, Basel- 

 Nordwest schweiz, Bern, Graubünden, Ost schweiz und 

 Zürich. Druck: SWS Medien AG Print, Sursee. 

Erscheinungs weise: 3 × jährlich.

Achten Sie bei der Wahl Ihres  Treuhandpartners auf  

das Signet TREUHAND | SUISSE – das Güte siegel für 

Fachkompetenz und Vertrauens würdigkeit. 

FOKUS
❱❱	 	Auswirkungen der USR III auf die Kantone

MEHRWERTSTEUER
❱❱  Anwendung der MWST-Info 08 «Privat-

anteile» erhöht die Steuerbelastung

RECHT
❱❱  Mit dem Vorsorgeauftrag bestimmen Sie 

Ihre Zukunft und die Ihres Unternehmens

KURZNEWS
❱❱  Automatischer Informations austausch 

kommt
❱❱  Administrative Entlastung für Unterneh-

men bei der AHV-Meldung

Die EU kritisiert seit einigen Jahren die Praxis 
der Tieferbesteuerung von ausländischen Er-
trägen (sogenanntes «ring fencing») bei Hol-
ding- und Verwaltungsgesellschaften. Diese 
geniessen einen kantonal privilegierten Steu-
erstatus und haben eine grosse wirtschaftliche 
Bedeutung. Gemäss den Angaben des eidge-
nössischen Finanzdepartements (EFD) betru-
gen die Einnahmen des Bundes von Unterneh-
men mit kantonalem Steuerstatus praktisch 
die Hälfte aller Gewinnsteuereinnahmen des 
Bundes. Deshalb hat sich der Bund auch finan-
ziell stark an der USR III beteiligt.

Inhalt der Reform
Ausgangspunkt der Reform bildet die Ab-
schaffung der kantonalen Statusgesellschaf-
ten. Damit verliert die Schweiz einen interna-
tionalen Wettbewerbsvorteil, der durch andere 
international akzeptierte Massnahmen kom-
pensiert werden soll. Die Anpassung der kan-
tonalen Gewinnsteuersätze ist jedoch nicht 
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Die EU hat die Schweiz über Jahre dazu ge-
drängt, die kantonalen Privilegien von Status-
gesellschaften aufzugeben. Die Abschaffung 
dieser Steuerregimes wird nun aber zu einer 
deutlichen Verschärfung des Steuerwettbe-
werbs unter den Kantonen führen. Die Unter-
schiede bei der Gewinnsteuer in den Kantonen 
sind ziemlich gross (Abbildung 1). So werden 
Unternehmen im Kanton Genf heute mit Ge-
winnsteuern von über 24% belastet, also prak-
tisch doppelt so hoch wie einige Kantone in der 
Zentralschweiz. Das Risiko, dass Unternehmen 
nach Einführung der USR III in andere Kantone 
oder ins Ausland abwandern, steigt erheblich.

Ausgangslage 
Um diese Abwanderungsgefahr zu vermeiden, 
will die Schweiz im Gegenzug mit neuen steu-
erpolitischen Massnahmen die Standortattrak-
tivität erhalten und stärken. Die Schweiz ist als 
kleine Volkswirtschaft darauf angewiesen, in 
diesem Wettbewerb vorne mit dabei zu sein. 

AUSWIRKUNGEN DER UNTER-
NEHMENSSTEUERREFORM III 
AUF DIE KANTONE
National- und Ständerat stimmten am 17. Juni 2016 der Unternehmenssteuerreform III 
(USR III) zu. Diese hat in der parlamentarischen Debatte hohe Wellen geworfen. Dabei 
hat die Schweiz keine andere Wahl, als die Unternehmensbesteuerung anzupassen.

❱

KURZNEWS

Der Bundesrat hat die unterjährige Melde-
pflicht neuer Arbeitnehmer aufgehoben und 
die Verordnung über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVV) angepasst. Seit 
dem 1. Juni 2016 müssen Arbeitgeber den 
AHV-Ausgleichskassen neu eintretende Mitar-
beiter nicht mehr systematisch innert 30 Ta-
gen ab Stellenantritt melden. Die Anmeldung 
hat spätestens anlässlich der Lohnabrech-
nung zu Beginn des Folgejahres zu erfolgen. 
Ebenfalls aufgehoben wird der bisher zuhan-
den des Versicherten ausgestellte Versiche-
rungsnachweis, womit der Anschluss bei der 
AHV-Ausgleichskasse bestätigt wurde.

H. K. aus Zürich hat ein Ferienhaus in Spanien 
geerbt. Über ein Konto in Spanien zahlt er die 
Rechnungen für den Liegenschaftsunterhalt. 
Die Liegenschaft und das Konto hat er in der 
Schweizer Steuererklärung nie angegeben.

Die Schweiz und alle wichtigen Finanzzentren 
führen den internationalen Standard für den au-
tomatischen Informationsaustausch (AIA) mittels 
einer Reihe von Staatsverträgen ein. Im Rahmen 
des AIA werden folgende Daten ausgetauscht:

•  Personalien von Steuerpflichtigen im 
Ausland mit einem Konto in einem anderen 
Land als dem Herkunftsstaat

•  Kontonummer und Steueridentifikations-
nummer

•  alle Einkommensarten sowie der Saldo des 
Kontos

ADMINISTRATIVE 
ENTLASTUNG FÜR 
UNTERNEHMEN BEI DER 
AHV-MELDUNG

DER AUTOMATISCHE 
INFORMATIONSAUSTAUSCH KOMMT

Die Schweiz wird zusammen mit den Vertrags-
staaten ab 2017 Daten sammeln und diese ab 
2018 zum ersten Mal austauschen. Im vorlie-
genden Fall wird Spanien die Kontoinformation 
von H.K. an die Schweiz übermitteln und es 
droht ein Nach- und Strafsteuerverfahren we-
gen Steuerhinterziehung in der Schweiz. Im 
Hinblick auf die Einführung des AIA empfehlen 
wir insbesondere in der Schweiz steuerpflich-
tigen Personen mit nicht deklarierten Vermö-
genswerten im Ausland, noch im Jahr 2016 
eine straflose Selbstanzeige zu machen, um 
ein strafloses Nachsteuerverfahren zu erwir-
ken. Sind die Vermögenswerte den Steuerbe-
hörden einmal bekannt – beispielsweise auf-
grund eines AIA – ist die Straflosigkeit der 
Selbstanzeige verpasst worden. Als Konse-
quenz drohen zusätzlich zur Erhebung der 
Nachsteuer und Zinsen für die letzten zehn 
Jahre ein Steuerstrafverfahren mit Busse we-
gen Steuerhinterziehung sowie eine allfällige 
Bestrafung wegen Steuerbetrugs.

Der AIA gilt nicht für rein schweizerische Ver-
hältnisse. Die Informationen über Schweizer 
Bankkonten von einer in der Schweiz wohn-
haften Person werden daher auch weiterhin 
nicht automatisch den Schweizer Steuerbe-
hörden überwiesen.

Abbildung 1: Gewinnsteuersätze in den Kantonen

Kantone mit einem höheren Gewinn-
steuersatz als der Schweizer 
Durchschnitt (17,81%)

Kantone mit einem tieferen  
Gewinnsteuersatz als der 
Schweizer Durchschnitt 
(17,81%)

Hinweis: Max. eff. Vorsteuersatz Bund / Kanton / Gemeinde für den jeweiligen Hauptort. Gewinnsteuer
angaben für FR, GE, GR, JU, LU, ZH von 2015. Quelle: KPMG Schweiz
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DER QUALITÄT VERPFLICHTET
EIn KURzPoRTRAIT DER SEKTIon züRICH

Ansprechend und kompakt: Ansprechend und kompakt: 

SektionSgebiet
Das Einzugsgebiet von TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich umfasst 
die Kantone Aargau, Glarus, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Zug 
und Zürich.

Mitgliederentwicklung
Für Treuhandunternehmen mit hohem Qualitätsanspruch hat sich die Mitgliedschaft bei 
TREUHAND|SUISSE in den letzten 15 Jahren als Standard etabliert. Heute zählt die Sek-
tion Zürich mehr als 700 Firmen- und Einzelmitglieder. Dies verleiht ihr die Möglichkeit, 
sich mit Gewicht und professionellen Strukturen für die Interessen ihrer Mitglieder und 
der Branche einzusetzen. 

MitgliederStruktur
Die Latte für den Beitritt zum Verband liegt hoch. Neben einwandfreiem Ruf, ausgewiese-
ner Berufserfahrung und der Bereitschaft zur stetigen Weiterbildung sind klare Anforde-
rungen an die Ausbildung zu erfüllen. Dies spiegelt sich in der Mitgliederstruktur. Die 
Mitglieder verfügen über ein eidgenössisches Diplom (Treuhandexperte, Steuerexperte, 
Wirtschaftsprüfer, Experte Rechnungslegung/Controlling) oder über einen Universitäts- 
oder Fachhochschulabschluss. 

Anforderungen An die MitgliedSchAft (SuMMAriSch)
firmenmitglieder
l Eintrag im Handelsregister; mit Ausweis betreffend Hauptzweck der Firma im 
 Treuhandbereich
l Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung
l Benennung von mindestens einem qualifizierten Firmenvertreter (Tätigkeit als Inhaber,  
 Teilhaber oder leitender Angestellter der vertretenen Firma mit mindestens einer 
 Zeichnungsberechtigung mit Kollektivprokura; weitere Anforderungen siehe 
 Einzelmitglieder)
l Nachweis der notwendigen Anzahl an qualifizierten Mandatsleitern im Verhältnis 
 zu den in der Firma beschäftigten Mitarbeitenden

einzelmitglieder
l Diplom als Treuhandexperte; Experte in Rechnungslegung und Controlling; 
 Steuerexperte oder Wirtschaftsprüfer; Fachmann Finanz- und Rechnungswesen;   
 Fachausweis für Treuhänder oder gleichwertige Ausbildung
l Hauptberufliche Tätigkeit als Treuhänderin oder Treuhänder
l Nachweis einer beruflichen Praxis im Treuhand- oder Steuerbereich in der Schweiz  
 oder in Liechtenstein während einer Dauer von 5 Jahren vor der Aufnahme
l Nachweis eines einwandfreien Leumunds

Die detaillierten Anforderungen sind im «Reglement über die Mitgliedschaft» festgehalten.

iMMer Aktuell inforMiert
TREUHAND|SUISSE bedient Sie laufend mit aktuellem Treuhandwissen: 
mit Rundschreiben, Fachpublikationen, Merkblättern, Arbeitshilfen und 
Informationsveranstaltungen.

intereSSenvertretung 
Wo Treuhandfragen zur Diskussion stehen, bringt TREUHAND|SUISSE 
den Branchenstandpunkt auf verschiedenen Ebenen in den politischen 
Prozess ein. Wo sich Möglichkeiten auftun, nimmt der Verband das Heft 
fallweise auch selbst in die Hand, aktuell zum Beispiel mit der neu gegrün-
deten Kompetenzstelle SIFER (Schweizerisches Institut für Eingeschränk-
te Revision).

weiterbildung und nAchwuchSförderung 
Als Mitglied profitieren Sie vom breiten Kursangebot des Verbandes zu 
vergünstigten Konditionen. Die Jobbörse und unsere Nachwuchsförde-
rung helfen Ihnen zudem, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gewinnen.

erfAhrungSAuStAuSch und netzwerke 
TREUHAND|SUISSE bietet verschiedene Plattformen für den Austausch 
im Kreis von Treuhandunternehmern und -fachleuten. Dazu gehören auch 
ERFA-Gruppen in den Themenbereichen Treuhand und Steuern.

fAchgreMien, knowhow 
TREUHAND|SUISSE unterhält eine eigene Selbstregulierungsorganisation 
für Finanzintermediäre, die im Sinne des GwG tätig sind, und bietet eine 
Standeskommission sowie eine Schlichtungsstelle an. Als Mitglied profi-
tieren Sie dank einer Verbandslösung von vorteilhaften Konditionen für die 
Betriebshaftpflichtversicherung.

öffentlichkeitSArbeit und werbung 
Die Mitglieder von TREUHAND|SUISSE profitieren von Gemeinschafts-
werbung und der PR-Arbeit des Verbandes – sowie von Kommunikations- 
und Marketinginstrumenten für Ihre Kundenpflege. Zudem können Sie 
das Qualitätslabel TREUHAND|SUISSE für Ihren gesamten Firmenauftritt 
und Ihre Akquisition nutzen.

GütesieGel für treuhandqualität
treuhAnd|SuiSSe ist ein angesehenes Qualitätslabel. Mit seinen richtlinien und Aktivitäten vermittelt 
der verband den Marktteilnehmern die gewissheit, dass sie in den Mitgliedern ausgewiesene, vertrau-
enswürdige beraterinnen und berater in allen treuhandfragen finden. den Mitgliedern ihrerseits ver-
schafft die zugehörigkeit zur Sektion zürich von treuhAnd|SuiSSe vielfältigen nutzen und zugang zu 
zahlreichen dienstleistungen.

treuhand suisse sektion Zürich
der Schweizerische treuhänderverband treuhAnd|SuiSSe nimmt die berufsspezifischen interessen 
seiner Mitglieder wahr und vertritt die Anliegen der treuhandbranche nach aussen. in dieser funktion 
ist der verband auch Anlaufstelle und kompetenter gesprächspartner für kMu, Privatpersonen, banken, 
behörden, Politik und Medien.

|

nice to | meet you

Kursprogramm
2012/2013

TREUHAND SUISSE www.treuhandsuisse-zh.ch 
Schweizerischer Treuhänderverband 

die Sektion 
zürich bietet ihren 
Mitgliedern ein 
eigenes, breites 
weiterbildungs-
angebot. 

Auch via Medien schaltet sich treuhAnd|SuiSSe in die 
diskussion von fachthemen und politischen entwicklungen ein.

der treX – von der Sektion 
zürich realisiert und branchen-
weit als Quelle für aktuelles, 
praxisnahes fachwissen 
geschätzt.
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SektionSgebiet
Das Einzugsgebiet von TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich umfasst Das Einzugsgebiet von TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich umfasst 
die Kantone Aargau, Glarus, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Zug die Kantone Aargau, Glarus, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Zug 
und Zürich.und Zürich.

Mitgliederentwicklung
Für Treuhandunternehmen mit hohem Qualitätsanspruch hat sich die Mitgliedschaft bei Für Treuhandunternehmen mit hohem Qualitätsanspruch hat sich die Mitgliedschaft bei 
TREUHAND|SUISSE in den letzten 15 Jahren als Standard etabliert. Heute zählt die SekTREUHAND|SUISSE in den letzten 15 Jahren als Standard etabliert. Heute zählt die Sek
tion Zürich mehr als 700 Firmen- und Einzelmitglieder. Dies verleiht ihr die Möglichkeit, tion Zürich mehr als 700 Firmen- und Einzelmitglieder. Dies verleiht ihr die Möglichkeit, 
sich mit Gewicht und professionellen Strukturen für die Interessen ihrer Mitglieder und sich mit Gewicht und professionellen Strukturen für die Interessen ihrer Mitglieder und 
der Branche einzusetzen. der Branche einzusetzen. 

MitgliederStruktur
Die Latte für den Beitritt zum Verband liegt hoch. Neben einwandfreiem Ruf, ausgewieseDie Latte für den Beitritt zum Verband liegt hoch. Neben einwandfreiem Ruf, ausgewiese
ner Berufserfahrung und der Bereitschaft zur stetigen Weiterbildung sind klare Anfordener Berufserfahrung und der Bereitschaft zur stetigen Weiterbildung sind klare Anforde
rungen an die Ausbildung zu erfüllen. Dies spiegelt sich in der Mitgliederstruktur. Die rungen an die Ausbildung zu erfüllen. Dies spiegelt sich in der Mitgliederstruktur. Die 
Mitglieder verfügen über ein eidgenössisches Diplom (Treuhandexperte, Steuerexperte, Mitglieder verfügen über ein eidgenössisches Diplom (Treuhandexperte, Steuerexperte, 
Wirtschaftsprüfer, Experte Rechnungslegung/Controlling) oder über einen Universitäts- Wirtschaftsprüfer, Experte Rechnungslegung/Controlling) oder über einen Universitäts- 
oder Fachhochschulabschluss. oder Fachhochschulabschluss. 

Anforderungen An die Mitglied
ffirmenmitgliederirmenmitglieder
ll Eintrag im Handelsregister; mit Ausweis betreffend Hauptzweck der Firma im Eintrag im Handelsregister; mit Ausweis betreffend Hauptzweck der Firma im 

TreuhandbereichTreuhandbereich
ll Nachweis einer BerufshaftpflichtversicherungNachweis einer Berufshaftpflichtversicherung
ll Benennung von mindestens einem qualifizierten Firmenvertreter (Tätigkeit als Inhaber, Benennung von mindestens einem qualifizierten Firmenvertreter (Tätigkeit als Inhaber, 

Teilhaber oder leitender Angestellter der vertretenen Firma mit mindestens einer Teilhaber oder leitender Angestellter der vertretenen Firma mit mindestens einer 
Zeichnungsberechtigung mit Kollektivprokura; weitere Anforderungen siehe Zeichnungsberechtigung mit Kollektivprokura; weitere Anforderungen siehe 
Einzelmitglieder)Einzelmitglieder)

ll Nachweis der notwendigen Anzahl an qualifizierten Mandatsleitern im Verhältnis Nachweis der notwendigen Anzahl an qualifizierten Mandatsleitern im Verhältnis 
zu den in der Firma beschäftigten Mitarbeitendenzu den in der Firma beschäftigten Mitarbeitenden

eeinzelmitgliederinzelmitglieder
ll Diplom als Treuhandexperte; Experte in Rechnungslegung und Controlling; Diplom als Treuhandexperte; Experte in Rechnungslegung und Controlling; 

Steuerexperte oder Wirtschaftsprüfer; Fachmann Finanz- und Rechnungswesen; Steuerexperte oder Wirtschaftsprüfer; Fachmann Finanz- und Rechnungswesen; 
Fachausweis für Treuhänder oder gleichwertige AusbildungFachausweis für Treuhänder oder gleichwertige Ausbildung

ll Hauptberufliche Tätigkeit als Treuhänderin oder TreuhänderHauptberufliche Tätigkeit als Treuhänderin oder Treuhänder
ll Nachweis einer beruflichen Praxis im Treuhand- oder Steuerbereich in der Schweiz Nachweis einer beruflichen Praxis im Treuhand- oder Steuerbereich in der Schweiz 

oder in Liechtenstein während einer Dauer von 5 Jahren vor der Aufnahmeoder in Liechtenstein während einer Dauer von 5 Jahren vor der Aufnahme
ll Nachweis eines einwandfreien LeumundsNachweis eines einwandfreien Leumunds

Die detaillierten Anforderungen sind im «Reglement über die Mitgliedschaft» festgehalten.Die detaillierten Anforderungen sind im «Reglement über die Mitgliedschaft» festgehalten.

Ansprechend und kompakt: Ansprechend und kompakt: 
die wichtigsten Informationen die wichtigsten Informationen 
zum Verband, zu seinen Tätig-zum Verband, zu seinen Tätig-
keiten und den strengen Richt-keiten und den strengen Richt-

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband

Ansprechend und kompakt: Ansprechend und kompakt: 
TREUHAND SUISSE

Sektion Zürich
Steinstrasse 21 | Postfach 8779 | 8036 Zürich

Telefon: +41 (0)44 461 57 70 | Fax: +41 (0)44 461 57 86
info@treuhandsuisse-zh.ch
www.treuhandsuisse-zh.ch

Schweizerischer Treuhänderverband

Darum sinD wir bei TreuHanD suisse|

Besonders das UP|daTe schäTzen wir sehr
Mit sieben Mitarbeitenden zählen wir zu den kleineren Treuhand-
Unternehmen. Die Einbindung in eine grössere Branchenorgani-
sation ist für uns darum sehr wichtig. Auch weil die Kunden darauf 
Wert legen. Als Mitglied profitieren wir von den Verbandsdienst-

leistungen, sind im Vergleich zu anderen Zusam-
menschlüssen aber an relativ wenig Auflagen und 
Bestimmungen gebunden. Besonders schätzen 
gelernt haben wir das UP|DATE. Es informiert in 
kompakter Form über aktuelle Themen, die wir 
auch den Kunden weitergeben können.

Michèle hefti-charbon
Geschäftsführerin, AMH Treuhand GmbH, Wetzikon

dUrch den VerBand BleiBen wir à joUr
Mit der Verbandszugehörigkeit wollen wir unseren Kunden signalisieren, 
dass wir stets über die aktuellen Gesetzes- und Praxisänderungen in-
formiert sind. Ich bin eben erst an einem Verbandsseminar gewesen. 
Die Referenten haben durch ihre Kompetenz überzeugt 
und die Themen wurden gut vermittelt. Gleichzeitig sind 
diese Veranstaltungen aber auch stets die Chance, sein 
Netzwerk zu pflegen. Man trifft Berufskollegen und kann 
sich austauschen.

andreas wüthrich
Geschäftsführer, Dynamis Treuhand GmbH, Lenzburg

Banken Und Behörden wissen, was 
sie erwarTen können
Als Inhaberin einer kleineren Treuhandfirma 
schätze ich es sehr, an den Veranstaltungen und 
Weiterbildungen Kontakte zu knüpfen und mich 
mit Branchenkollegen/innen auszutauschen. 
Um dieses Netzwerk zu pflegen, spreche ich 

meine Weiterbildungstermine mitt-
lerweile mit anderen ab. Sehr nütz-
lich finde ich auch die schriftlichen 
Informationen und Publikationen von 
TREUHAND|SUISSE. Das garantiert 
mir in unserem breit gefächerten Tä-

tigkeitsgebiet mühelos Zugriff auf die relevanten 
und aktuellen Informationen – in geraffter Form, 
verständlich und praxisnah.

Manuela Vedana Bühler 
Vedana Treuhand GmbH, Glarus

der TreX isT Mein  
weiTerBildUngs-wecker
Wird sind 5 Mitarbeitende, alle mit Fach-
ausweis oder Diplom. In dieser Konstellati-
on kommt man um ein anerkanntes Güte-
siegel nicht mehr herum. Vor allem bei 
grösseren Mandaten und Offertstellungen 
ist die Mitgliedschaft  bei TREUHAND|SUISSE 
ein wichtiges Verkaufsargument. Sie wirkt 
vertrauensbildend, signalisiert unser pro-
fessionelles Verständnis und 
unseren Qualitätsanspruch. Ei-
nen sehr grossen Nutzen sehe 
ich im Weiterbildungsangebot. 
Hier spielt auch der TREX eine 
wichtige Rolle. Er ist meine au-
tomatische Erinnerung: Ich lese jede Aus-
gabe von der ersten bis zur letzten Seite 
und stelle darauf basierend mein Weiterbil-
dungsprogramm zusammen.

Thomas Blunschi
Blunschi Treuhand AG, Baden-Dättwil

seTzen sie ein zeichen!
Leben Sie mit uns das Qualitätslabel TREUHAND|SUISSE! Mit der 
Mitgliedschaft signalisieren Sie Ihren Kunden und Partnern gegen-
über unmissverständlich, dass Sie bezüglich Fachkompetenz, Dienst-
leistungsqualität und Integrität hohe Massstäbe setzen.

Beat strasser, Präsident TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich
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AUS- UND WEITERBILDUNG

KURSSEKRETARIAT: ÜBERGANG GELUNGEN
Die räumliche und organisatorische Integration des Kurssekretariats in die neue Geschäftsstelle 
hat reibungslos geklappt. Mit sorgfältiger Vorbereitung und überdurchschnittlichem Engage-
ment haben Ulrich Fink, Kursleiter, und Barbara Lötscher, Leiterin Kurssekretariat, das Kurswe-
sen erfolgreich in die neue Konstellation überführt.

WEITERBILDUNGSKOMMISSION WEKO
Bedauernswerterweise verlässt Daniel Meier per Ende Kursjahr die WEKO. Mit seinem Bezie-
hungsnetz in Wirtschaft und Politik hat er in den vergangenen zehn Jahren viel zum Erfolg des 
Kurswesens beigetragen. Wir danken Daniel Meier für die wertvolle Mitarbeit und wünschen ihm 
alles Gute.
Als Ersatz sowie für den weiteren Ausbau konnte die WEKO per 1. Juli 2016 zwei bestens aus-
gewiesene neue Mitglieder in ihren Kreis aufnehmen: 
• Michelle Birri, LL.M. International Taxation, belle tax gmbh in Wallisellen
• Jürg Zimmermann, dipl. Treuhandexperte, BT AG Glarus Nord in Glarus 
Die beiden Neuzugänge sind ein wichtiger und richtiger Schritt, um das Kurswesen quantitativ 
wie qualitativ kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

KURSANGEBOT UND FAVORITEN IM KURSJAHR 2015/16
Einen besonderen Schwerpunkt bildete im Kursjahr 2015/16 der Start der drei neuen Zertifikats-
lehrgänge. Sie widmen sich den Themen «Steuern und Immobilien», «Non-Profit-Organisatio-
nen» sowie «Schuldbetreibungs- und Konkursrecht». Der erste Lehrgang «Steuern und Immobi-
lien» konnte per Ende Geschäftsjahr bereits erfolgreich abgeschlossen werden, die Rückmeldungen 
fielen sehr positiv aus. Die Vorbereitungen für die zweite Auflage dieses Zertifikatslehrgangs 
laufen bereits. Er startet im Mai 2017.
Der zeitliche Umfang der Zertifikatslehrgänge und die sorgfältige Auswahl von Dozenten mit 
entsprechender Spezialisierung ermöglichen den Teilnehmern eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem jeweiligen Thema. Das Zertifikat – Voraussetzung dafür ist eine Prüfung auf freiwil-
liger Basis – trägt dazu bei, die Qualität dieser Weiterbildung und die dabei erworbene Fachkom-
petenz nach aussen zu dokumentieren. 
Auch die Halbtageskurse führten zu vielen positiven Rückmeldungen, allen voran die zwei Semi-
nare «Ist Ihre Unternehmung im Scheidungs- oder Todesfall gesichert?» und «Umsetzung der 
GAFI-Empfehlung». Besonders grosse Nachfrage verzeichnete der Vorabendkurs «FABI und 
Lohnausweis», der ein Thema aufgriff, das derzeit wohl jeden Treuhänder beschäftigt.   

AUF KURS 
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Perspektivenwechsel 
abseits des Berufsalltags.
Das Kursangebot unserer 
Sektion liefert aktuelles 
Fachwissen zu relevanten 
Themen.



AUS- UND WEITERBILDUNG

NEUES KURSPROGRAMM 2016/17
Das neue Kursjahr bringt die eine oder andere organisatorische Ände-
rung mit sich: 
• Das Kursjahr 2016/17 erstreckt sich ausnahmsweise über 15 Mona-

te: vom 1.10.2016 bis zum 31.12.2017. Ab 2018 wird das Kursjahr 
dem Kalenderjahr entsprechen. 

• Das bisherige, einmal jährlich gedruckte Kursprogramm wird durch 
fl exiblere Broschüren abgelöst. Die neuen Ausschreibungen unter-
scheiden zwischen den verschiedenen Kurstypen, gleichzeitig kom-
men sie frischer und übersichtlicher daher. 

• Kursanmeldungen erfolgen neu nur noch mittels Online-Anmeldung 
auf unserer Website. Das ist zeitgemäss, praktisch und effi zient und 
löst die bisherigen Anmeldetalons ab.

Auch inhaltlich hält das Kursjahr 2016/17 Spannendes bereit. Beson-
dere Erwähnung verdienen unter anderem diese Angebote: 
• Erbrechtliche Berücksichtigung von Immobilien im Nachlass 
• Eingeschränkte Revision – eine umfassende Fallstudie
• Finanziell fi t in die Pension
• Aktionärbindungsvertrag
• Limmattaler Finanzkongress (drei Veranstaltungen)                         n

TREUHAND SUISSE

www.treuhandsuisse-zh.ch

Schweizerischer Treuhänderverband

Sektion Zürich

top  aktuell

MWSt  WISSeN – tReuHaND  WISSeN – SteueR  WISSeN  

kuRSaNgebot voM 1. oktobeR 2016 bIS 31. DeZeMbeR 2017

ReIHe  WISSeN

ZeRtIfIkatS  kuRSe

SacHbeaRbeIteR  kuRSe

facH  kuRSe

teueR  WISS

IS 31. De

TREUHAND SUISSE

sattel  fest
abschlussberatung – steuererklärung – Quellensteuer 
kursangebOt VOM 1. OktOber 2016 bIs 31. DeZeMber 2017

sachbearbeIter  kurse

ZertIfIkats  kurse

reIhe  wIssen

fach  kurse

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

TREUHAND SUISSE

praxis  relevant
KOMpaKtseMinare, Die sie iM BeratUnGsalltaG vOranBrinGen  
KUrsanGeBOt vOM 1. OKtOBer 2016 Bis 30. JUni 2017

fach  KUrsezertifiKats  KUrse

sachBearBeiter  KUrsereihe  wissen

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich
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Frisch, übersichtlich 
und näher am Geschehen – 
die neuen Kursaus-
schreibungen.

In der REIHE|WISSEN
(vormals Stamm) und 
in den Fachkursen 
bewegen sich die Teil-
nehmerzahlen in etwa 
auf Vorjahresniveau.
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12  JAHRESBERICHT 2015/2016

DIE FÜHRENDE FACHZEITSCHRIFT 
FÜR DEN KMU-TREUHÄNDER
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Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr zeigen die Zahlen des «TREX – Der Treuhandexperte», 
dass sich die stetige Orientierung an der inhaltlichen Qualität und am Lesernutzen bezahlt 
macht. Unsere Fachzeitschrift ist so beliebt wie nie zuvor.

ABONNEMENTS IM ALLZEITHOCH
Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Abonnenten wiederum leicht angestiegen 
– im Berichtsjahr um 36 Abonnements. Diese Zunahme ist hauptsächlich den anwachsenden Mit-
gliederzahlen im Verband zu verdanken. Überdies erhalten einmal monatlich neugegründete Treu-
handunternehmen das Angebot, den TREX für ein Jahr zu Sonderkonditionen zu abonnieren. Daraus 
ergeben sich kontinuierlich neue Abonnements. Aber auch von dritter Seite kommen laufend neue 
Abonnenten hinzu – ein Zeichen, dass der TREX in der Branche bekannt ist und geschätzt wird.

Die WEMF-Bestätigung für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 bestätigt uns eine ver-
breitete Auflage von insgesamt 4945 Exemplaren. Die Druckauflage betrug – zusammen mit allen 
Gratis- und Austauschabonnements für die Verbandsgremien, Bibliotheken sowie andere Verbände 
und Institutionen – durchschnittlich 5500 Exemplare.

STEIGENDES INTERESSE AM TREX-NEWSLETTER 
Seit dem Jahr 2013 informiert der Newsletter im Vorfeld jeder Ausgabe über die wichtigsten Inhalte 
des TREX. Auch hier sind steigende Zahlen zu verzeichnen, mittlerweile haben ihn gut 460 Personen 
abonniert.

UMSATZ BEIM INSERATGESCHÄFT HAT SICH ERHOLT
Im aktuellen Marktumfeld ist die Akquisition von Inseraten und Beilagen äusserst schwierig gewor-
den. Buchungen von Inseraten oder Beilagen in Printmedien gehen insgesamt drastisch zurück. 
Heutige Marketingstrategien richten sich immer stärker auf Direct Marketing und auf digitale Me-
dien aus. Mit ihrem Einsatz konnte unsere Inseratagentur Rub Media AG dennoch neue Kunden 
gewinnen und diese Entwicklung ausgleichen. Dadurch konnte sogar eine deutliche Steigerung der 
Inserateinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 10,8% erzielt werden.

ABONNEMENTSZAHLEN 30.9.2011 30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2016

Verbandsmitglieder 980  1992  2030  2057   2103  2130

Drittabonnenten 2674  2763  2708  2703   2757  2766

Total Abonnements  4654  4755  4738  4760   4860  4896



FACHZEITSCHRIFT
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BELIEBTE BANNERWERBUNG AUF WWW.TREX.CH
Die Bannerplätze auf der Website des TREX waren wie im Vorjahr das 
ganze Jahr über komplett ausgebucht. Für die in der Anzahl beschränk-
ten Plätze gibt es mittlerweile sogar eine Warteliste.

AKTUELLE THEMENVIELFALT
Die Fachartikel im TREX tragen dem breiten Arbeitsfeld der Branche 
Rechnung und sind auf praktische Unterstützung der Leser in ihrer täg-
lichen Arbeit ausgerichtet. Zu den aktuellen Themen, die aufgegriffen 
wurden, gehörten etwa die neue Wegleitung zum Ausfüllen des Lohn-
ausweises oder das revidierte Geldwäschereigesetz ab 1. Januar 2016. 
Aber auch die fl exible Pensionierung als Beratungsansatz, die Neure-
gelung der Arbeitszeiterfassungspfl icht, die Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer bei verspäteter Deklaration oder die wichtigsten 
Massnahmen der Unternehmenssteuerreform III wurden angemessen 
behandelt. Platz fanden auch aktuelle Entwicklungen sowie die bun-
desgerichtliche Rechtsprechung.

INHALTLICHE QUALITÄT UND FEHLERFREIE AUSFÜHRUNG
Das reibungslos ineinandergreifende Zusammenspiel aller Beteiligten 
im Entstehungsprozess von sechs Ausgaben jährlich gewährleistete 
auch 2015/2016 einen TREX von hoher inhaltlicher Qualität in praktisch 
fehlerfreier Ausführung. Hierfür garantieren neben der Redaktion auf 
der Geschäftsstelle die Autoren der Fachbeiträge, die Übersetzer so-
wie die Mitarbeiter der Druckerei galledia ag und der Inseratagentur 
Rub Media AG. Auch die Redaktionskommission leistet in unveränder-
ter Zusammensetzung – Beat Vögele als Präsident sowie Toni Buss-
mann, Ulrich Fink, André Ginesta, Armelle Godichet, Vanessa Jenni, 
Pascal Montavon und Andrea Vogel – ihren Beitrag dazu.                   n

       

Alle zwei Monate liefert
TREX praxisrelevantes
Wissen für eine Leserschaft,
die weit über die Verbands-
mitglieder hinausgeht.



ZENTRALVERBAND

DIE ZUKUNFT DER BRANCHE  
AKTIV GESTALTEN
EINSITZNAHME IN DIE GESCHÄFTSLEITUNG
Seit April 2015 steht unser Sektionspräsident Beat Strasser als Mitglied der Geschäftsleitung des 
Zentralverbands im Einsatz. Seit diesem Zeitpunkt ist die Geschäftsleitung im Ressortsystem organi-
siert, mit klar zugeordneten Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Stellvertretungen. Beat Strasser 
leitet das Ressort Fachfragen und trägt damit die Verantwortung für die Institute «Treuhand und 
Recht», «Steuern» und «SIFER – Eingeschränkte Revision». Nach gut einem Jahr darf man festhal-
ten, dass die neue Organisation greift und zu einer deutlich verbesserten Zusammenarbeit innerhalb 
der Führung des Zentralverbands und mit den Sektionen geführt hat.

KOMMISSION BRANCHENENTWICKLUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG
In dieser Kommission ist die Sektion Zürich mit Ulrich Fink, Geschäftsführer, aktiv vertreten. Zu den   
Schwerpunkten gehörte das Erarbeiten von Musterkorrespondenz zur Durchführung der Weiterbil-
dungskontrolle bei allen zwölf Sektionen, die Überarbeitung und Verabschiedung des Organisations-
reglements des Zentralverbands sowie die kritische Analyse der bestehenden Mitgliederstrukturen. 
Ferner hat die Kommission eine Betriebs- und Salärumfrage bei den Mitgliedern vorgenommen.

KOMMISSION KOMMUNIKATION
Diese Kommission setzt sich für eine bessere Koordination der PR-Tätigkeiten von Zentralverband 
und Sektionen ein. Zudem entwickelt sie Vorschläge zur Optimierung und Ergänzung der Verbands-
kommunikation. Im Fokus standen hier der Aufbau von Social-Media-Kommunikation (Twitter,  
Facebook), die verstärkte Nutzung der Fachzeitschrift TREX und die Vorarbeiten für eine französi-
sche Version des UP|DATE. Unsere Sektion ist in dieser Kommission mit Ulrich Fink aktiv engagiert.

KOMMISSION BILDUNG
Diese Kommission, in der unser Vorstandsmitglied Samuel Dafner vertreten ist, hat die Arbeit an ei-
ner Bildungsstrategie aufgenommen. Dabei strebt sie auch eine bessere Koordination der Weiter-
bildungsaktivitäten zwischen den Schulungsinstitutionen und den Sektionen an. Als Grundlage für 
eine übergreifenden Bildungs- und Kommunikationspolitik wurde eine Marktforschung durchgeführt. 

ARBEITSGRUPPE «FUTURE»
Die Digitalisierung schafft neue Chancen für die Treuhandbranche, bringt aber auch neue (Online-) 
Konkurrenz. Die Arbeitsgruppe «Future» hat den Auftrag, Anfang 2017 Resultate und Massnahmen 
zu präsentieren, wie die Treuhandbranche dieser Entwicklung aktiv begegnen und ihre persönlich 
beratende Tätigkeit stärken kann. Seitens der Sektion Zürich engagieren sich Geschäftsführer Ulrich 
Fink und Sektionsmitglied Thomas Brändle in der Arbeitsgruppe. 

ARBEITSGRUPPE BERUFSLEHRE
Die Treuhandbranche muss mehr unternehmen, um sich Nachwuchs zu sichern. Deshalb haben die 
Sektionen Zentralschweiz und Zürich diese Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Einerseits geht es da-
rum, die Lehre Treuhand/Immobilien bei Jugendlichen besser bekannt zu machen. Andererseits gilt 
es potenzielle Lehrbetriebe zu sensibilisieren, die den vermeintlich hohen administrativen Aufwand 
für die Ausbildung scheuen. Auch Quereinsteiger sollen stärker angesprochen werden, um die Per-
sonalsituation im Treuhandbereich zu verbessern. Im Geschäftsjahr 2015/2016 hat die Arbeitsgrup-
pe Vorschläge ausgearbeitet und dem Vorstand der OKGT (Organisation kaufmännische Grundbil-
dung Treuhand/Immobilien) als Antrag vorgelegt. Die Umsetzung soll im 4. Quartal 2016 beginnen.

52. MITGLIEDERVERSAMMLUNG IN NEUCHÂTEL
Unter den Verbandsmitgliedern, die am 27./28. November 2015 nach Neuchâtel reisten, waren auch 
zehn Mitglieder unserer Sektion als Delegierte. Es erwartete sie herzliche Gastfreundschaft und ein 
hervorragend organisierter Anlass. Das Vorabendprogramm ging im mittelalterlichen Gemäuer von 
Château Boudry über die Bühne. Zur offiziellen Mitgliederversammlung mit spannenden Referaten 
fanden sich die Teilnehmer im Schloss Neuchâtel ein. Die statutarischen Geschäfte wurden von den 
Delegierten nach Vorschlag des Zentralverbands verabschiedet. Der Gala-Abend in vorweihnachtli-
cher Atmosphäre am Lac de Neuchâtel setzte einen krönenden Abschluss.                n
                                                                       

Anregendes Zusammen-
sein in historischen 
Gebäuden. Die 52. Mit-
gliederversammlung lockte 
viele Verbandsmitglieder 
aus allen Landesteilen ins 
schöne Neuchâtel.



Der Wind der Veränderung wird auch im Geschäftsjahr 2016/2017  
wehen. Es stehen weitere Baustellen an. Die nötigen Schritte, um sie 
erfolgversprechend anzugehen, hat unser Vorstand im Rahmen einer 
Strategiesitzung im Mai 2016 eingeleitet. 

Nachdem die neue Geschäftsstelle gut eingespielt ist, gilt es die Nach-
folge von Ulrich Fink anzugehen, der Ende 2017 in den Ruhestand tritt. 

Parallel zur Neubesetzung der Geschäftsführerfunktion werden wir die 
strategische und die operative Ebene klarer voneinander trennen. Kon-
kret heisst das, die Ressortstruktur im Vorstand wird aufgehoben und die 
operativen Tätigkeiten werden künftig vollumfänglich von der Geschäfts-
stelle ausgeführt. Dies erfordert weitere organisatorische Anpassungen 
auf der Geschäftsstelle und bringt für die einzelnen Mitarbeitenden – de-
ren langjährige Erfahrung wir sinnvoll nutzen möchten – mehr Kompeten-
zen und mehr Verantwortlichkeit.

Im Vorstand stehen ebenfalls Erneuerungen an. Namentlich gilt es, für 
Michèle Hefti Ersatz zu finden, die sich aus gesundheitlichen Gründen 
zurückzieht. Zudem wird sich der Vorstand im neuen Geschäftsjahr um 
ein Mitglied verstärken. Die verbesserte organisatorische Effizienz auf 
Stufe Sektion und Zentralverband verstehen wir als Chance, die es zu 
nutzen gilt. Wir wollen Schlüsselthemen, die für unsere Mitglieder und 
unsere Branche von Bedeutung sind, noch stärker vorantreiben.           n                                                                            

…UND WEITER GEHT’S
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